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Notrufe und Bereitschaftsdienste
Bereitschafts- und Notdienste
Polizei  ........................................................................................110
Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst  ...........................................112
Giftnotruf-Zentrale  ..................................................... 06131/19240
Franziskus-Krankenhaus Linz am Rhein ..........................  02644/55-0
Polizeiinspektion Linz am Rhein  .................................. 02644/943-0
Deutsches Rotes Kreuz ........................................................... 19222
- Krankentransport
Telefonseelsorge  .....................................................  0800/1110111
oder  .......................................................................  0800/1110222

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Telefon .................................................................................116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder 
bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, ist der 
Rettungsdienst unter der Nummer 112 zu alarmieren

Zahnärztlicher Notdienst
Zentrale Rufnummer ............................................... 0180 - 5040308

Augenärztlicher Notdienst
Zentrale Rufnummer ............................................... 01805 - 112060

Apotheken
Donnerstag, 16. Januar 2025
Kur-Apotheke, Frankfurter Straße 28,
Unkel ........................................................................... 02224/3313
Brunnen-Apotheke, Bahnhofstraße 9,
Sinzig ........................................................................ 02642/41200
Freitag, 17. Januar 2025
St. Mauritius-Apotheke, Johannisstraße 20,
Bad Neuenahr-Ahrweiler ............................................ 02641/25558
Center-Apotheke, Anton-Limbach-Straße 1,
Asbach................................................................... 02683/9462740
Samstag, 18. Januar 2025
Rhein-Apotheke, Hauptstraße 61a,
Remagen ....................................................................... 02228/586
Marien-Apotheke, Neuwieder Straße 30,
Waldbreitbach ............................................................... 02638/213
Sonntag, 19. Januar 2025
Hirsch-Apotheke, Marktplatz 6,
Bad Neuenahr-Ahrweiler ............................................ 02641/34390
Brunnen-Apotheke, Raiffeisenstr. 4,
Flammersfeld ............................................................... 02685/1049
Montag, 20. Januar 2025
Vorteil-Apotheke Vorteilcenter, Anton-Limbach-Straße 3,
Unkel ..................................................................... 02224/9016490
Adler-Apotheke, Telegrafenstraße 32,
Bad Neuenahr-Ahrweiler ............................................ 02641/24315
Dienstag, 21. Januar 2025
Rosen-Apotheke, Bürresheimer Str. 64,
Rheinbreitbach .......................................................... 02224/71354
Dahlien-Apotheke, Hauptstr. 107,
Bad Neuenahr-Ahrweiler .............................................. 02641/2201
Mittwoch, 22. Januar 2025
Römer-Apotheke, Hauptstraße 15,
Rheinbrohl ................................................................... 02635/2464
Delphin-Apotheke, Wilhelmstraße 54,
Bad Neuenahr-Ahrweiler .......................................... 02641/902222

Störungsdienste
Kreiswasserwerk Neuwied  .............................................. 02631/850
Entstördienst bei Nofällen und technischen Störungen
Erdgasversorgung
Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG
ein Unternehmen der evm-Gruppe  ..........................  0261 2999-55
Kabel-TV/Internet
Alle anderen Ortsteile in der Verbandsgemeinde Linz am Rhein
Kabel Deutschland  ................................................... 0800/5266625
Glasfaserausbau in der Verbandsgemeinde Linz am Rhein
Deutsche Glasfaser
Tel:  ..................................................................... +4928618133400
für die Ortsgemeinde Dattenberg, Kasbach-Ohlenberg, Leubsdorf, 
Stadt Linz -Stadteile Roniger Hof, Stuxhof, Ockenfels, St. Katharinen 
und Vettelschoß
GlasfaserPlus
Tel.:  ........................................................................ 0800 330 2090
Für die Stadt Linz am Rhein und die Ortsgemeinde Vettelschoß
Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Linz
bei Störungen am öffentlichen Kanalnetz  ................... 02224/10064

Freiwilligenbörse der Verbandsgemeinde Linz
Jutta Mönnig und Waltraud Schmaus
Tel. ............................................................02644/5601-59 oder -77

JuLi - Jugendpflege in der VG Linz am Rhein
Sarah Görden/Wilma Ehlers
Telefon  ................................................................  02645/9722008
E-Mail  ............ Sarah.Goerden@vg-linz.de; Wilma.Ehlers@vg-linz.de

Integrationsbeauftragte der VG Linz am Rhein
Jutta Mönnig
Telefon  ..................................................................  02644/5601-59
E-Mail:  ....................................................  jutta.moennig@vg-linz.de

Kümmerin, Seniorenbüro und Selbsthilfegruppen
in der Verbandsgemeinde Linz am Rhein
Jutta Mönnig u. Waltraud Schmaus
Tel. ...........................................................  02644/5601-59 oder -77
E-Mail:  ......................................................... kuemmerer@vg-linz.de

Seniorensicherheitsberater
Jörg Müller
Telefon:  .............................................................. 02644/5601-9991
E-Mail:  .............................................. senioren-sicherheit@vg-linz.de

Vereinsangelegenheiten und Ehrenamt
in der Verbandsgemeinde Linz am Rhein
Luzie Schwarz
Telefon .................................................................... 02644/5601-35
E-Mail ....................................................... Luzie.Schwarz@vg-linz.de

Schiedsmann des Schiedsamtsbezirks Linz am Rhein
Dr. Peter Baeumle-Courth  ....................................  02644/5601-795
E-Mail: Schiedsmann@vg-linz.de
Stv. Kurt Pape  .........................................................  02644/600347

VHS Linz am Rhein
Telefon ..................................................................... 02644/560111
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Kraftfahrzeugzulassungsstelle
im Meusch-Center, Asbacher Str. 75-95, Linz/Rh.
02631 803-702, -703, -704
Öffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch, Freitag ......................... 08.00 Uhr bis 11.30 Uhr

Außenstelle der unteren Bauaufsichtsbehörde 
des Landkreises Neuwied
am 1. Mittwoch im Monat  .................................... 02644 5601-928

Forstverwaltung
Forstamt Dierdorf  ...................................................  02689/972690
Forstrevier Linz-Unkel  ..................................................  02644/4951
Privatwaldbetreuungsrevier Linz  ............................. 02644/8086341

Freiwillige Feuerwehr 
in der Verbandsgemeinde Linz am Rhein
Wehrleiter Thomas Nelles  ................................... 02644 5601 3005
Linz:
Wehrführer Michael Weinberg  ............................ 02644 5601 3011
Dattenberg:
Wehrführer Andreas Schneider  ............................ 02644 5601 3015
Kasbach:
Wehrführer Berthold Bäcker  ................................ 02644 5601 3016
Leubsdorf:
Wehrführer Stefan Walter  .................................... 02644 5601 3014
Ockenfels:
Wehrführer Karsten Krupp  .................................. 02644 5601 3018
Ohlenberg:
Wehrführer Dennis Banasch  ................................ 02644 5601 3017
St. Katharinen:
Wehrführer Tobias Schaarschmidt  ....................... 02644 5601 3012
Vettelschoss:
Wehrführer Mario Piovesan  ................................. 02644 5601 3013

„Essen auf Rädern“
Seniorenheim Linz am Rhein GmbH
Telefon:  ....................................................................  02644/95140
E-Mail: EaR@Seniorenheim-Linz.de
Telefonische Anfragen: Montag-Donnerstag 08.00 Uhr - 15.00 Uhr
Freitags von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr

Tafel Linz e. V.
Erlenweg 4, 53545 Linz am Rhein,
Telefon:  ................................................................  0151/44337773
Ausgabestelle: Brunnengasse 2, 53545 Linz am Rhein. Berechti-
gungskarten werden von der Verbandsgemeinde ausgestellt.

Grundsicherung für Arbeitsuchende
Job-Center Linz .......................................................... 02644/6039-0

Neuwieder Kontakt- und Informationsstelle
für Selbsthilfe ............................................................ 02631/803797

Schwangeren-Konflikt-Beratung
Frauenwürde Neuwied  ............................................ 02631/343371
Frauenbegegnungsstätte UTAMARA e.V.
Telefonberatung für Migrantinnen .......................... 02644/6026060

Krisentelefon
für Menschen mit seelischen Problemen
und deren Angehörige  ............................................. 02638/923733

Elterntelefon
Zusammen schaffen wir das schon!
Nummer gegen Kummer  ....................................... 0800 / 1110550
(Mo - Fr: 09.00 - 11.00 Uhr, Di + Do: 17.00 - 19.00 Uhr)
Onlineberatung für Eltern bke-elternberatung.de

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Linz e.V. ....................................................... 02644/7788
Ortsverein Vettelschoss / St. Katharinen/Windhagen e.V.
DRK-Heim Vettelschoss ............................................. 02645/973040

Kath. Familienbildungsstätte/Haus der Familie Linz
wellcome – praktische Hilfe für Familien nach der Geburt
Jan Buchheim ............................................................02631 390725
E-Mail ........................................................ linz@wellcome-online.de

COMPASS
Private Pflegeberatung GmbH
Rat und Unterstützung im Pflegefall
Bundesweite, gebührenfreie
COMPASS-Servicenummer .......................................0800 101 88 00

Pflegestützpunkt Linz
Beratung für alte, kranke und behinderte Menschen und ihren Ange-
hörigen zum Thema Pflege. Für die Stadt Linz und die Ortsgemeinden 
Dattenberg, Kasbach-Ohlenberg, Leubsdorf, Ockenfels, Hargarten
Tel.  ......................................... 0 26 44 / 60 30 600 oder 60 03 937

Pflegestützpunkt Asbach
Für die Ortsgemeinden St. Katharinen und Vettelschoß
Tel. .......................................  0 26 83 / 94 77- 184 oder 94 77- 186

Gemeindeschwestern plus
Roswitha Rosenmüller und Brigitte Siebenmorgen
Telefon: .................................................................. 02644/4063300
E-Mail: roswitha.rosenmueller@caritas-sozialstation-rhein-wied.de,
brigitte.siebenmorgen@caritas-sozialstation-rhein-wied.de

- Anzeige -
Ambulanter Pflegedienst Köhne-Bierbaum GbR
Häusliche Altenpflege/Ambulante Krankenpflege, Eichenweg 24a, 
53578 Windhagen ...................... 02645-973158 od. 0170-1606565

- Anzeige -
ASD Krankenpflegedienst e.K. 
häusliche Pflege seit 1996
Telefon: 02644 / 60 38 50 oder www.krankenpflege-asd.de
ASD Tagespflege Im Rosengarten e.K.   ...........02644 / 80 78 100

- Anzeige -
Caritas-Sozialstation an Rhein und Wied GmbH
Ambulante Krankenund Altenpflege ........................... 02644/95550
24 Std.-Bereitschaft  0151/18209330

- Anzeige -
DRK-PflegeService Asbach
Alten- u. Krankenpflege im häuslichen Bereich .......... 02683/949200

-Anzeige-
euWell ambulanter Pflegedienst
Eugen Siegloch / 24h Notruf  .............................  026 38/949 777 3
www.euwell-krankenpflegedienst.de

-Anzeige-
THE FLAG Linz am Rhein Senior Living
Betreutes Wohnen
Telefon:  ..................................................................  0160/7802150
E-Mail:  ........................................  sascha.koenigshoven@the-flag.de

-Anzeige-
Lila Pflege GmbH
Ambulante Pflege & häusliche Betreuung
Tel.: 02644/5644809, E-Mail: www.lilapflege.de

Ambulantes Hospiz Neuwied
Hospizbüro Neuwied:  .............................................  02631/344240
Bereich Verbandsgemeinde Linz
Hospizbüro Neustadt:  ..........................................  02683/9430-491
.............................................................................  02683/9430-490
Jeden 1. Und 3. Donnerstag im Monat, 14.00 - 16.00 Uhr
Sprechstunde im Franziskus-Krankenhaus Linz, Christiane Freymann

BBC-Herzsportgruppe Linz
Günther Gebert  ....................................................  01520/6476318
Erreichbar: Mo. bis Fr. zw. 16:00 und 18:00 Uhr

Tier-, Natur- und Artenschutz Siebengebirge e.V.
............................................................................... 02224/9803216
www.tierschutz-siebengebirge.de

Arche Noah Tierschutz Westerwald e.V.
............................................................................... 070000-945579
www.arche-noah-online.de

Straßenmeisterei Linz-Kretzhaus
Telefon .................................................................... 02645/96077-0
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Aktuelles, Infos, Geschichten
16. Januar 2025Aus der Region Linz

(jw) Mit bunten Gewändern, goldenen Kronen 
und natürlich dem glänzenden Stern voraus, 
waren die heiligen drei Könige Lisa Keller, 
Charlotte Conrad und Sebastian Fossemer zu 
Besuch bei  Bürgermeister Frank Becker. Sie 
brachten den Segen des neuen Jahres in die 
Verwaltung und verbreiteten mit ihrem Gesang 
auch jede Menge Freude im Haus.

„Der Empfang der Heiligen drei Könige ist 
immer der schönste Termin zum Jahresbeginn 
für mich als Bürgermeister“, sagte Frank 
Becker mit einem Lächeln. Er lobte außerdem 
die Einsatzbereitschaft der Kinder: „Es ist 
nicht selbstverständlich, dass unsere Kinder 
so engagiert etwas für die gute Sache tun und 
sich außerdem jedes Jahr genug Eltern und 
Betreuer zum Mitlaufen finden.“

In diesem Jahr sammeln die Sternsinger 
besonders für Projekte auf der ganzen Welt, 
die sich für die Rechte von Kindern stark 
machen. Die Spenden stehen in diesem Jahr 
daher ganz unter dem Motto: „Von Kindern für 
Kinder“, wie Sternsinger Sebastian Fossemer 
betont.
Im Jahr 1989 verabschiedeten die Vereinten 
Nationen die Kinderrechtskonventionen. In 
den vergangenen 35 Jahren hat sich seitdem 
viel getan. So konnte etwa die Kinderarbeit 
um ein Drittel verringert werden, auch die 

Kindersterblichkeit hat sich seitdem halbiert. 
Allerdings sind immer noch 43 Millionen 
Kinder auf der Flucht und 250 Millionen 
Kinder, besonders Mädchen, haben keinen 
Zugang zu Bildung. 

Neben der Spende für die Projekte gab es 
natürlich auch für die Sternsinger eine 
Kleinigkeit. Sie durften sich über eine bunte 
Mischung aus Schokoladenriegeln freuen.

Die Sternsinger zu Besuch in der Verbandsgemeindeverwaltung Linz 
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Informationen zu den Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen

(jw) Die Bundestagswahl findet am 23. 
Februar statt. Auch bei dieser Wahl 
wird die Möglichkeit zur Briefwahl 
voraussichtlich wieder vermehrt in 
Anspruch genommen werden. Durch 
das vorzeitige Ende der Ampelkoalition 
steht jedoch ein verkürztes Zeitfenster 
für die Zusendung der 
Wahlbenachrichtigungen und der 
Briefwahlunterlagen  zur Verfügung.

Die Wahlbenachrichtigungen für die 
Bürgerinnen und Bürger der 
Verbandsgemeinde Linz am Rhein 
werden zwischen dem 20. und 24. Januar
verschickt. Die Briefwahlunterlagen lassen 

sich daraufhin zwar bereits anfordern, 
können aber voraussichtlich erst ab 
dem 4. Februar bearbeitet und 
versandt werden. Denn erst wenn die 
endgültig zugelassenen 
Wahlvorschläge feststehen, können 
die Stimmzettel gedruckt und an 
unsere Kommune ausgeliefert werden. 
Daher ist mit den Briefwahlunterlagen 
frühestens nach dem 4. Februar zu 
rechnen.  

Die Verbandsgemeinde bittet darum, 
die Briefwahl erst mit Erhalt der 

Wahlbenachrichtigung zu beantragen und von 
einem formlosen Antrag abzusehen.

(Andrea Schlüter) Der Regionale Klima-Tisch der 
Verbandsgemeinde Linz am Rhein hat mit einem 
informativen und interaktiven Stand auf dem 
diesjährigen Weihnachtsmarkt für großes Interesse 
gesorgt. Unter dem Motto „Gemeinsam für ein 
besseres Klima“ präsentierte das Team des Klima-
Tischs kurz vor Weihnachten regionale Produkte 
und praktische Tipps für den Klimaschutz im Alltag.

Besucherinnen und Besucher hatten die 
Möglichkeit, sich über aktuelle 
Klimaschutzprojekte in der Region zu 
informieren und sich aktiv an Diskussionen 
zu beteiligen. Besonders beliebt war das 
Glücksrad, bei dem kleine Gewinne wie 
Fairtrade-Produkte, Blumensamen-
Tütchen, Ausmal-Hefte und Info-
Broschüren verlost wurden. Diese Aktion 
zog zahlreiche Teilnehmer an und sorgte 
für viel Freude und Begeisterung.
„Wir freuen uns sehr über die positive 
Resonanz und das große Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger“, sagte 
Klimaschutzmanagerin Andrea Schlüter. 
„Es zeigt, dass das Thema Klimaschutz in 
unserer Gemeinde einen hohen Stellenwert 
hat und wir gemeinsam viel erreichen 
können.“

Der Klima-Tisch plant auch in Zukunft 
weitere Aktionen und Veranstaltungen, um 
das Bewusstsein für den Klimaschutz zu 

stärken und die Bürgerinnen und Bürger zu 
motivieren, aktiv mitzuwirken. Das nächste Treffen 
findet am Dienstag, 21. Januar 2025 um 18 Uhr im 
Sitzungssaal der Verbandsgemeinde Linz statt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte 
an: 
Verbandsgemeinde Linz am Rhein
Klimaschutzmanagement
Telefon: 02644 5601-25
E-Mail: klimaschutz@vg-linz.de

Klima-Tisch der Verbandsgemeinde Linz begeistert auf dem Weihnachtsmarkt
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Noch vor dem Jahreswechsel besiegelten die Bürger-
meister der Verbandsgemeinden Asbach und Linz die 
künftige Zusammenarbeit bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge. Zur Unterzeichnung der öffentlich-recht-
lichen Vereinbarung treffen sich Michael Christ und 
Frank Becker im Asbacher Rathaus und nehmen dort 
zugleich die Zentrale Vergabestelle in Augenschein. 

Bereits im Jahr 2016 richtete die Verbandsgemeinde 
Asbach eine Zentrale Vergabestelle ein. Das Know How 
aber auch die Anzahl der Vergabefälle sind seitdem 
stetig gestiegen. Inzwischen werden jährlich rund 100 
öffentliche Aufträge für die vier Ortsgemeinden und 
die Verbandsgemeinde Asbach in der Zentralen Verga-
bestelle ausgeschrieben. In der Anfangsphase gingen 
noch viele Papierangebote ein, diese sind aus gutem 
Grund inzwischen zur Ausnahme geworden. Durch die 
Nutzung der Vergabeplattform subreport ELViS ist die 
Abgabe elektronischer Angebote auf dem Vormarsch, 
die sog. E-Vergabe ist einfach, sicher und benutzer-
freundlich. Um mögliche Vorbehalte auszuräumen, 
und auch um den Unternehmen der Verbandsgemein-
de Linz die Asbacher Vergabestelle vorzustellen, findet 
am 04.02.2025 im Bürgerhaus Sankt Katharinen (sie-
he nebenstehende Einladung) eine Informationsver-
anstaltung für alle Unternehmen der beiden Verbands-
gemeinden und Umgebung statt.

Die rechtlichen Vorschriften sind im Laufe der letzten 
Jahre zunehmend komplexer geworden. Es gilt, lan-
desspezifische Regelungen, unterschiedliche Bundes-
normen für Bau-, Liefer- und Dienstleistungen sowie 

das europäische Recht zu beachten und regelmäßige 
Änderungen im Blick zu halten. Ein regelrechter Para-
graphendschungel, der nicht nur die Gemeinden vor 
eine große Herausforderung stellt, sondern auch die 
Unternehmen. „Folge daraus ist, dass die Vergabeun-
terlagen immer umfangreicher werden. Dies hält viele 
Unternehmen ab, sich an öffentlichen Vergabeverfah-
ren zu beteiligen“, so Michael Christ, Bürgermeister der 
VG Asbach. 

Beate Hausmann, Leiterin der Vergabestelle ermun-
tert zur Teilnahme: „Das Team der Vergabestelle hilft 
Bietern und Bewerbern gerne weiter und steht für Fra-
gen und Anregungen zur Verfügung. Rufen Sie uns an 
02683 912-12 oder schreiben uns vergabestelle@
vg-asbach.de. Gemeinsam lesen sich die Vergabe-
unterlagen leichter.“ 

Frank Becker, Bürgermeister der 
VG Linz freut sich, neben der Zu-
sammenarbeit in Sachen Daten-
schutz nun auch auf Vergabeex-
perten zurückgreifen zu können. 
„Die interkommunale Zusam-
menarbeit wird  im Zuge des 
Fachkräftemangels, steigender 
Anforderungen und komplexer 
Vorschriften immer wichtiger.“ Beide sind sich einig: 
„Die kommunale Familie hält zusammen, daher wer-
den wir weitere Projekte zur Zusammenarbeit im Auge 
behalten.“

Interkommunale Zusammenarbeit 
zwischen Asbach und Linz 

V.l.n.r.: Michael Christ, Bürgermeister der VG Asbach und Frank Becker, Bürger-
meister der VG Linz freuen sich gemeinsam mit dem Team der Vergabestelle 
über die zukünftige Zusammenarbeit.
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Einladung

Zentrale Vergabestelle Verbandsgemeinde Asbach, 02683 912-12, vergabestelle@vg-asbach.de

Die Zentrale Vergabestelle der Verbandsgemeinde Asbach führt seit kurzem 
auch Vergabeverfahren für die Verbandsgemeinde Linz durch. Aus diesem 

Grund laden die beiden Verbandsgemeinden gemeinsam ein zur 
Informationsveranstaltung

„Vergabepraxis in den Verbandsgemeinden 
Asbach und Linz“

Diese Einladung richtet sich an alle Unternehmen und Dienstleister, die regelmäßig 
an Ausschreibungen der Gemeinden teilnehmen oder sich in Zukunft daran 

beteiligen möchten. Wir stellen die Zentrale Vergabestelle sowie die 
Vergabeplattform subreport ELViS zur Abgabe elektronischer Angebote vor. 

Ein Experte der Vergabeplattform sowie die Kolleginnen der Vergabestelle geben 
wertvolle Tipps und gehen auf Ihre Fragen und Anregungen ein. 

Auch Neueinsteiger sind herzlich willkommen. Im Anschluss an den fachlichen Teil 
findet ein lockerer Austausch mit Getränken und Fingerfood statt. 

Wann?  Dienstag, den 04. Februar 2025 um 19.00 Uhr 
Wo? Bürgerhaus Sankt Katharinen 

(Linzer Straße 74, 53562 Sankt Katharinen)

Wir bitten um Anmeldungen über die Homepage der VG Asbach:

https://www.vg-asbach.de/verbandsgemeinde/
rathaus-und-verwaltung/

anmeldung-infoveranstaltung-vergabepraxis/

Teilen Sie uns bei Ihrer Anmeldung gerne mit,
an welchen Themen sie interessiert sind oder 

welche Fragen Sie haben. 
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Einkaufsfahrten zum CAP-Markt St. Katharinen. 

Für Menschen in der Verbandsgemeinde Linz, die in ihrer Mobilität eingeschränkt 
sind, bietet der Seniorenbeirat in Kooperation mit dem CAP-Markt in St. Katharinen 
eine erweiterte Einkaufsmöglichkeit an. Der CAP-Markt startet mit dem eigenen 
Kleinbus und holt die Bürgerinnen und Bürger, die sich zuvor angemeldet haben, 
zuhause ab, bringt sie zum Einkaufen und danach wieder nach Hause. 

Alle 14 Tage wird die Einkaufsfahrt angeboten. 
 

Bürgerinnen und Bürger in der Verbandsgemeinde Linz können sich  
 

dienstags von 09:00 bis 12:00 Uhr 
 
unter der Telefon - Nummer 02644–5601 77 anmelden. Die Abholung erfolgt ab ca. 
09:30 Uhr und die Heimfahrt ist so vorgesehen, dass die Teilnehmer gegen Mittag 
wieder zuhause sind. 
 

Die nächsten Einkaufsfahrten sind am 22.01. und 05.02.2025. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie beim Seniorenbüro, Telefon 02644-5601 77 
oder 02644-5601 59. Auskunft erteilt auch der CAP-Markt: Telefon 02622 – 892 
280. 
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Behörden / Orts- / Stadtbürgermeister
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein,
Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein
Telefon:  ..................................................................  02644/5601-0
Fax:  ...................................................................  02644/56018990
Homepage:  ............................................................ www.vg-linz.de
E-Mail:  ................................................................... info@vg-linz.de
Allgemeine Öffnungszeiten und Bürgerbüro
Montag bis Dienstag  ..... 08.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch  ........................................................... 08.00 - 12.30 Uhr
Donnerstag  .................... 08.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag  ............................................................... 08.00 - 12.00 Uhr
Servicezeiten des Einwohnermeldeamt
Montag bis Dienstag  ..... 07.30 - 12.30 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch  ........................................................... 07.30 - 12.30 Uhr
Donnerstag  .................... 07.30 - 12.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag  ............................................................... 07.30 - 12.00 Uhr
Bürgermeister
Frank Becker  ..........................................................  02644/560110
Ortsbürgermeister Stefan Betzing
Auf der Hürth 1
53547 Dattenberg  ..............................................  02644/5601-910
Ortsbürgermeisterin Dr. Susanne Lux
Ahornweg 3
53547 Kasbach Ohlenberg  ....................................  0173/5742420
Ortsbürgermeister Heiko Glätzner,
Dorfstraße 19
53562 Leubsdorf OT Hesseln  .............................  02644 / 9989987

Ortsbürgermeister Torsten Müller
Bergstr. 14
53545 Ockenfels  ..................................................  0177 / 3146555
Ortsbürgermeister Willi Knopp
53562 St. Katharinen  ..........................................  02645/61393-10
Ortsbürgermeister Norbert Rohringer
53560 Vettelschoß
Gemeindebüro Vettelschoß ......................................  02645/99270
Stadtbürgermeister Helmut Muthers
Rathaus, Marktplatz 14,
53545 Linz am Rhein  .............................................  02644/981616
Fraktionen des Verbandsgemeinderates
CDU-Fraktion  .......................................................  CDU@vg-linz.de
Fraktion Grüne/Die Linke  .......................... gruene-linke@vg-linz.de
FWG-Fraktion .......................................................  FWG@vg-linz.de
SPD-Fraktion  .........................................................  SPD@vg-linz.de

6. Sitzung des Verbandsgemeinderates  
Linz am Rhein der Wahlzeit 2024 - 2029  
am 23. Januar 2025
Am Donnerstag, 23.01.2025, findet um 19:00 Uhr im Sitzungssaal 
des Verwaltungsgebäudes der Verbandsgemeinde in Linz am Rhein, 
Am Schoppbüchel 5, die 6. Sitzung des Verbandsgemeinderates 
Linz am Rhein der Wahlzeit 2024 - 2029 mit folgender Tagesord-
nung statt:
Öffentliche Sitzung:
1. Einwohnerfragen gem. § 64 Abs. 2 in Verbindung mit § 16 a 

der Gemeindeordnung
2. Verpflichtung eines neuen Ratsmitgliedes
3. Ergänzungswahlen verschiedener Ausschüsse
4. Neufestsetzung der Besoldung des Bürgermeisters und 

Planstelleneinweisung
5. Neubau einer Einfeldsporthalle in Leubsdorf

TERMINE & EVENTS
der Verbandsgemeinde Linz am Rhein 16.01.2025 - 23.01.2025

Donnerstag, 16. Januar 2025 
10:00–13:00 Uhr Leubsdorf, Hauptstr. 29, Albertus-Magnus-Haus,
 Gemeinde-Café für Bürgerinnen und Bürger  
 aus Leubsdorf
10:00–13:00 Uhr Linz, Mittelstr. 22, Nebeneingang (1. Etage),
 Gemeinde-Café für Bürgerinnen und Bürger 
 der Stadt Linz am Rhein

Samstag, 18. Januar 2025 
15:00–17:00 Uhr Kasbach, Kasbachtalstraße 56, Bürgerhaus,
 Planungs- und Gestaltungsnachmittag mit  
 dem Thema „Park- und Verkehrskonzept für  
 Kasbach-Ohlenberg“

Sonntag, 19. Januar 2025 
10:00 Uhr Linz, Martinusstraße, 
 Parkplatz am Gymnasium (Treffpunkt),
 Tageswanderung 
 des Eifelvereins Ortsgruppe Linz e.V.

Montag, 20. Januar 2025 
10:00–13:00 Uhr Leubsdorf, Hauptstr. 29, Albertus-Magnus-Haus,
 Gemeinde-Café für Bürgerinnen und Bürger 
 aus Leubsdorf
10:00–13:00 Uhr Linz, Mittelstr. 22, Nebeneingang (1. Etage),
 10 Jahre Gemeinde-Café für Bürgerinnen und 
 Bürger der Stadt Linz am Rhein
16:15–18:15 Uhr Ockenfels, Hauptstraße 48, über der Feuerwehr,
 Jugendtreff (ab 12 Jahren)

Dienstag, 21. Januar 2025 
10:00–13:00 Uhr Dattenberg, Zum Schwarzen See, Bürgerhaus,
 Gemeinde-Café für Bürgerinnen und Bürger 
 aus Dattenberg

10:00–13:00 Uhr Kalenborn, Bernhardstr. 18, Gemeindehaus,
 Gemeinde-Café für Bürgerinnen und Bürger 
 aus Vettelschoß
16:00–18:00 Uhr Vettelschoß, Michaelstr. 22,
 Kidstreff (ab 6 bis 12 Jahren) 
  und Tonstudio (ab 12 Jahren)
18:30 Uhr Linz, Am Schoppbüchel 5, 
 Verbandsgemeindeverwaltung (Sitzungssaal),
 Regionaler Klimatisch der VG Linz

Mittwoch, 22. Januar 2025 
9:30–11:30 Uhr Dattenberg, Kirchstr. 7, Pfarrhaus,
 Familiencafé der Kath. Familienbildungsstätte
10:00–13:00 Uhr St. Katharinen, Pfarrheim,
 Gemeinde-Café für Bürgerinnen und Bürger 
 aus St. Katharinen
16:00–18:00 Uhr St. Katharinen, Josef-Hüngsberg-Str. 8,
 Jugendtreff
16:15–18:15 Uhr Dattenberg, Pfarrheim am Carport,
 Treff für Kinder und Jugendliche

Donnerstag, 23. Januar 2025 
10:00–13:00 Uhr Leubsdorf, Hauptstr. 29, Albertus-Magnus-Haus,
 Gemeinde-Café für Bürgerinnen und Bürger 
 aus Leubsdorf
10:00–13:00 Uhr Linz, Mittelstr. 22, Nebeneingang (1. Etage),
 Gemeinde-Café für Bürgerinnen und Bürger 
 der Stadt Linz am Rhein
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a) Vorstellung der aktuellen Vorentwurfsplanung
b) Zustimmung zur Antragsstellung auf Zuwendung einer 
Sportanlagenförderung

6. Ausbau Rheinradweg „Am Gestade“
7. Mitteilungen und Anfragen
Nichtöffentliche Sitzung:
1. Klageverfahren wegen Schadenersatz aus Lkw-Kartellverstoß
2. 4. Nachtrag zum Darlehensvertrag zwischen der Verbands-

gemeinde Linz am Rhein und der Seniorenheim Linz am Rhein 
GmbH

3. Personalangelegenheit
4. Mitteilungen und Anfragen

Frank Becker, Bürgermeister

Bekanntmachung über das Recht  
auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen

für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag
am Sonntag, 23. Februar 2025

1. Die Wählerverzeichnisse zur Wahl zum 21. Deutschen Bundes-
tag am 23. Februar 2025 für die Ortsgemeinden Dattenberg, 
Kasbach-Ohlenberg, Leubsdorf, Ockenfels, St. Katharinen, Vet-
telschoß und der Stadt Linz am Rhein werden in der Zeit von

Montag, 3. Februar 2025 bis Freitag, 07. Februar 2025
während der allgemeinen Öffnungszeiten

Montag und Dienstag von 8.00 bis 12.30 Uhr und von 
14.00 bis 16.00 Uhr
Mittwoch von 8.00 bis 12.30 Uhr
Donnerstag von 8.00 bis 12.30 Uhr und von 14.00 bis 
18.00 Uhr
Freitag von 8.00 bis 12.30 Uhr

bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein,
Wahlbüro, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein,

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Der 
Ort der Einsichtnahme ist barrierefrei. Jeder Wahlberechtigte 
kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern 
ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Per-
sonen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, 
aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprü-
fung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtig-
ten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 
Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl,

spätestens am Freitag, 07. Februar 2025, bis 12.30 Uhr,
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Wahlbü-
ro, 53545 Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5,
Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nie-
derschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum

Sonntag, 2. Februar 2025
eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeich-
nis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein 
und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im
Wahlkreis 196 Neuwied

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahl-
bezirk) dieses Wahlkreises
oder
durch Briefwahl

teilnehmen.
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 

Wahlberechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach  
§ 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 2. Februar 
2025) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeich-
nis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum  
07. Februar 2025) versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ab-
lauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahl-
ordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wäh-
lerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde ge-
langt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten

bis zum 21. Februar 2025, 15.00 Uhr,
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Wahl-
büro, 53545 Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, mündlich, 
schriftlich oder elektronisch beantragt werden. Eine telefoni-
sche Antragsstellung ist nicht möglich.
Bei Beantragung per E-Mail sind der Name, die Vornamen, das 
Geburtsdatum und die Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, 
Postleitzahl und Ort) des Antragstellers anzugeben. Darüber 
hinaus soll die Angabe der Wählerverzeichnis- sowie der Wahl-
bezirksnummer, die der Wahlbenachrichtigung entnommen 
werden können, erfolgen. Falls die Zustellung der Briefwahl-
unterlagen an eine von der Hauptwohnung abweichende Ad-
resse gewünscht wird, muss auch diese Adresse angegeben 
werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsu-
chen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder ihn verloren hat, 
kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2. Buchstaben a bis c angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
• einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
• einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag 
und

• ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für ei-
nen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Emp-
fangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der 
Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schrift-
lich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte 
Person auszuweisen.
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr voll-
endet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme er-
folgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist 
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 
Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.
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Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die ange-
gebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich von 
der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch 
bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

Linz am Rhein, 09.Februar 2025
Frank Becker, Bürgermeister

Die Verbandsgemeindewerke Abwasser 
informieren zu Gartenwasserzählern
Hiermit möchten wir Sie freundlich daran erinnern, dass 
Gartenwasserzählerstände

bis spätestens 31.01.2025
an uns zu melden sind!
Wir benötigen die Angaben schriftlich oder per Email an abga-
ben@vg-linz.de.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Haushaltssatzung des Zweckverbandes 
„Abwasserbeseitigung Linz-Asbach“ 
für das Wirtschaftsjahr 2025
Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Abwasserbeseiti-
gung Linz-Asbach hat auf Grund des § 10 des Landesgesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit vom 22.12.1982 (GVBl. S. 476) 
in der z.Z.t geltenden Fassung in Verbindung mit § 95 der Ge-
meindeordnung Rheinland-Pfalz in der z.Zt. geltenden Fassung und  
§ 9 der Verbandsordnung des Zweckverbands Abwasserbeseitigung 
Linz-Asbach vom 20.12.2016 am 29.10.2024 folgende Haushalts-
satzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme durch die Kreisver-
waltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom 20.12.2024 hiermit 
öffentlich bekannt gemacht wird.

§ 1
Mit dem Wirtschaftsplan 2025 werden für das Wirtschaftsjahr 
festgesetzt:
1. im Erfolgsplan
Erträge   822.495 EUR
Aufwendungen  822.495 EUR
2. im Finanz-/Vermögensplan
Einnahmen   822.495 EUR
Ausgaben   822.495 EUR
Einnahmen aus Investitionstätigkeit   2.705.000 EUR
Ausgaben aus Investitionstätigkeit   2.705.000 EUR
Gesamtbetrag der Einnahmen   3.527.495 EUR
Gesamtbetrag der Ausgaben   3.527.495 EUR

§ 2
Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen oder Investi-
tionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3
Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künfti-
gen Wirtschaftsjahren zur Auszahlung für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen 
können, werden wie folgt festgesetzt:

0,00 EUR
§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirt-
schaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch ge-
nommen werden dürfen, wird festgesetzt auf :

20.000 EUR
§ 5

Der Zweckverband erhebt für die Aufwendungen des Erfolgsplanes 
und für die Ausgaben des Vermögensplanes jeweils Umlagen nach 
den §§ 9 Verbandsordnung und 5, 6 der Betriebssatzung.
Es entfallen auf die Verbandsmitglieder nach den Festsetzungen der 
Haushaltssatzung vorläufig folgende Umlagebeträge:
Verbandsgemeinde %-

Anteil
Aufwendungen 

im
Erfolgsplan

2025

Ausgaben 
für 

Investitionen 
2025

Betriebskostenumlage
Asbach 33,3 273.890 EUR
Linz 66,7 548.605 EUR
Investitionskosten-
umlage
Asbach 33,3 900.765 EUR

Linz 66,7 1.804.235 
EUR

Summe 822.495 EUR 2.705.000 
EUR

Linz am Rhein, den 02. Januar 2025
Frank Becker, Verbandsvorsteher

Hinweis:
Der Wirtschaftsplan liegt öffentlich zur Einsichtnahme vom 
20.01.2025 bis einschließlich 28.01.2025 bei der Verbandsgemein-
deverwaltung Linz am Rhein, Dienstgebäude Asbacher Straße 75-85, 
53545 Linz am Rhein, Fachbereich Tiefbau und Kommunale Betrie-
be, an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 
12.00 Uhr und von Montag bis Mittwoch von 14.00 Uhr bis 16.00 
Uhr und am Donnerstag von 14.00 Uhr – 18.00 Uhr öffentlich aus.
Ebenso erfolgt eine Auslegung bei der Verbandsgemeindeverwal-
tung Asbach, Flammersfelder Straße 1, 53567 Asbach, Zimmer C04 
(Nebengebäude des Rathauses, Flammersfelder Straße 3) an den 
Arbeitstagen von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr bzw. 
zusätzlich mittwochs von 14.00 Uhr 16.00 Uhr und donnerstags von 
14.00 Uhr – 18.00 Uhr.
Der Wirtschaftsplan ist außerdem in elektronischer Form wie folgt 
einsehbar:
a) für den Bereich der Verbandsgemeinde Linz am Rhein über die 

Website der Verbandsgemeinde Linz am Rhein unter
https://www.vg-linz.de/politik-und-verwaltung/
amtlichebekanntmachungen/haushaltsplaene/

b) für den Bereich der Verbandsgemeinde Asbach
über die Website der Verbandsgemeinde Asbach unter
https://www.vg-sbach.de/aktuelles/bekanntmachungen/
ratsausschusssitzungen/

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, 
dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeord-
nung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der vorgenannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde-
verwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am 
Rhein, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach der vorstehenden Nr. 2 geltend 
gemacht, so kann auch nach Ablauf der vorgenannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

Linz am Rhein, den 02. Januar 2025
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Frank Becker
Verbandsvorsteher

Haushaltssatzung des Zweckverbandes 
„Abwasserbeseitigung Linz-Unkel“ 
für das Wirtschaftsjahr 2025
Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Abwasserbeseiti-
gung Linz-Unkel hat auf Grund des § 10 des Landesgesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit vom 22.12.1982 (GVBl. S. 476) in 
der z.Zt. geltenden Fassung in Verbindung mit § 95 der Gemeinde-
ordnung Rheinland-Pfalz in der z.Zt. geltenden Fassung und § 9 der 
Verbandsordnung des Zweckverbands Abwasserbeseitigung Linz-
Unkel vom 24.11.2016 einschl. der 1. Änderung vom 29.04.2019 
am 31.10.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach 
Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichts-
behörde vom 20.12.2024 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.

§ 1
Mit dem Wirtschaftsplan 2025 werden für das Wirtschaftsjahr 
festgesetzt:
1. im Erfolgsplan
Erträge   2.678.130 EUR
Aufwendungen  2.678.130 EUR
2. im Finanz-/Vermögensplan
Einnahmen   2.678.130 EUR
Ausgaben   2.678.130 EUR
Einnahmen aus Investitionstätigkeit   2.110.000 EUR
Ausgaben aus Investitionstätigkeit   2.110.000 EUR
Gesamtbetrag der Einnahmen   4.788.130 EUR
Gesamtbetrag der Ausgaben   4.788.130 EUR
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§ 2
Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen oder Investi-
tionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3
Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künfti-
gen Wirtschaftsjahren zur Auszahlung für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen 
können, werden wie folgt festgesetzt:   1.500.000 EUR

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirt-
schaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch ge-
nommen werden dürfen,
wird festgesetzt auf   20.000 EUR

§ 5
Der Zweckverband erhebt für die Aufwendungen des Erfolgspla-
nes und für die Ausgaben des Vermögensplanes jeweils Umlagen 
nach den §§ 9 Verbandsordnung und 5, 6 der Betriebssatzung vom 
24.11.2016 einschl. der 1. Änderung vom 29.04.2019.
Es entfallen auf die Verbandsmitglieder nach den Festsetzungen der 
Haushaltssatzung vorläufig folgende Umlagebeträge:
Verbandsgemeinde %-

Anteil
Aufwendungen 
im Erfolgsplan

(Betriebs-
kostenumlage)

2025

Aufwendungen
im 

Vermögensplan
(Investitions-

kostenumlage)
2025

Betriebskosten-
umlage
Unkel 58,9 1.235.480 EUR
Linz 41,1 862.150 EUR
Investitions-
kostenumlage
Unkel 50,0 1.055.000 EUR
Linz 50,0 1.055.000 EUR
Summe 2.097.630 EUR 2.110.000 EUR
Vor Abrechnung der Betriebskostenumlage werden von den Ver-
bandsmitgliedern, vertraglich verpflichteten Sondereinleitern sowie 
vom Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach gesonderte 
Kostenumlagen für Personal- Kraftfahrzeug-, Werkstatt-, Laborkos-
ten sowie Klär- und Fäkalschlammentsorgungskosten erhoben.

Linz am Rhein, den 02. Januar 2025
Frank Becker

Verbandsvorsteher
Hinweis:
Der Wirtschaftsplan liegt öffentlich zur Einsichtnahme vom 
20.01.2025 bis 28.01.2025 bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Linz am Rhein, Dienstgebäude Asbacher Straße 75-85, 53545 Linz 
am Rhein, Fachbereich Tiefbau und Kommunale Betriebe, an den 
Arbeitstagen von Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und von Montag bis Mittwoch von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und am 
Donnerstag von 14.00 Uhr – 18.00 Uhr öffentlich aus.
Ebenso erfolgt eine Auslegung bei der Verbandsgemeindeverwal-
tung Unkel, Linzer Straße 4, 53572 Unkel, Zimmer 3.13, an den 
Arbeitstagen von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr bzw. 
zusätzlich dienstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags 
von 14.00 Uhr – 18.00 Uhr. Der Wirtschaftsplan ist außerdem in 
elektronischer Form wie folgt einsehbar:
a) für den Bereich der Verbandsgemeinde Linz am Rhein über 

die Website der Verbandsgemeinde Linz am Rhein unter
https://www.vg-linz.de/politik-und-verwaltung/
amtlichebekanntmachungen/haushaltsplaene/

b) für den Bereich der Verbandsgemeinde Unkel
über die Website der Verbandsgemeinde Unkel unter der Rubrik 
„Rathaus – weitere Informationen – Finanzen“

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, 
dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeord-
nung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der vorgenannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde-
verwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am 
Rhein, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach der vorstehenden Nr. 2 geltend 
gemacht, so kann auch nach Ablauf der vorgenannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

Linz am Rhein, den 02. Januar 2025
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Frank Becker, Verbandsvorsteher

Wertstoffhöfe des Landkreises Neuwied 
am Samstag, 18.01.2025 geschlossen
Am Samstag, 18.01.2025 sind die Wertstoffhöfe in Linkenbach, 
Linz und Neuwied aufgrund eines internen Anlasses den ganzen 
Tag geschlossen.
Ab Montag, 20.01.2025 sind die Wertstoffhöfe wieder wie ge-
wohnt geöffnet.
Weitere Informationen erhalten Sie online unter abfall-nr.de.

Vermietung des Bürgerhauses  
und der gemeindlichen Grillhütte in Dattenberg
Vermietung durch den gemeindlichen Bauhof
Bernd Birrenbach  ..........................................  Tel.: 0151 14307499
Mail:  ..........................................  bernd.birrenbach@dattenberg.eu
Montag bis Freitag  ....................................  von 8.00 bis 12.00 Uhr
Montag bis Donnerstag  ...........................  von 13.00 bis 16.00 Uhr

Angliederungsgenossenschaft Arnsau
Terminankündigung
Am 24.02. findet um 18:30 Uhr die Genossenschaftsversammlung 
mit Neuwahl des Vorstandes der Angliederungsgenossenschaft Arn-
sau statt.
Vorab können Rückfragen an den Vorstand, Herrn Stefan Betzing, 
info@dattenberg.eu oder 026445601910, gerichtet werden.

Stefan Betzing, Ortsbürgermeister Dattenberg

Vermietung des Bürgerhauses im Ortsteil Kasbach
Eheleute Bäcker  ..................................................Tel. 02644/80404

Vermietung der Erler Berghütte
über Marietta Schmid-Kalter, Obererl Str. 45, Kasbach-Ohlenberg
Tel.  ........................................................................  0171-6748325
E-Mail  ..........................................................  mariettas@t-online.de

6. Sitzung des Gemeinderates Kasbach-Ohlenberg 
der Wahlzeit 2024 - 2029 am 21. Januar 2025
Am Dienstag, 21.01.2025, findet um 19:00 Uhr im Bürgerhaus in 
Kasbach, Kasbachtalstraße 56, die 6. Sitzung des Gemeinderates 
Kasbach-Ohlenberg der Wahlzeit 2024 - 2029 mit folgender Tages-
ordnung statt:
Öffentliche Sitzung:
1. Einwohnerfragen gemäß § 16 a der Gemeindeordnung
2. Bebauungsplan „Feuerwehr“

a) Billigung der angepassten Entwurfsplanung
b) Beschluss zur Durchführung der Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB sowie zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB und der Nach-
bargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB

3. Feststellung des Jahresabschlusses 2023 der Ortsgemeinde 
Kasbach-Ohlenberg

4. Jahresabschluss 2023 der Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg - 
Entscheidung über die Entlastungserteilung

5. Austausch Straßenbeleuchtung in LED-Technik - Verzögerung 
der Fördermittel vom Bund [ZUG]

6. Festlegung des Erfrischungsgeldes
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7. Neufassung der Friedhofsgebührensatzung der Ortsgemeinde 
Kasbach-Ohlenberg

8. Anfrage des SC Kasbachtal: Anteilige Kostenübernahme im Rah-
men des Programms Kita-Kids-schlau und fit

9. Anfrage des Heimat- und Verschönerungsverein Ohlenberg e.V.
hier: Kostenbeteiligung der Gemeinde an den Kosten der im 
Jahr 2024 erfolgten Dichtheitsprüfung für die Klärgrube der „Er-
ler Berghütte“

10. Entscheidung über die Annahme einer Spende
11. Behandlung von Bauanträgen
12. Behandlung von Bauvoranfragen
13. Mitteilungen und Anfragen

Dr. Susanne Lux; Ortsbürgermeisterin

Vermietung des Bürgerhauses  
und der gemeindlichen Grillhütte in Leubsdorf
Heinz-Peter Schneider, Im alten Hahn 47, 53547 Leubsdorf
Telefon  ....................................................................... 02644/6546
.............................................................................. 0151/20169767

Anmeldung zur Schuleinschreibung für Kann-Kinder
Die Schuleinschreibung für das Schuljahr 2025/26 für Kinder, die 
nach dem 31.8.2025 ihr 6. Lebensjahr vollenden, also noch nicht 
schulpflichtig sind, findet in diesem Jahr

am Donnerstag, den 13. Februar 2025
statt.
Die Unterlagen werden Ihnen nach telefonischer Anmeldung 
zugeschickt.
Die Anmeldung findet im Schulleitungsbüro statt.
Bitte vereinbaren Sie hierfür am Donnerstag den 29.01.2025 in der 
Zeit von 8.30 – 10.30 Uhr mit unserem Büro telefonisch einen Ter-
min oder melden Sie sich per Mail unter grundschule@leubsdorf.de.

Stadtarchiv Linz am Rhein
Klosterstraße  ..............................................................  02644-3222
www.stadtarchiv.linz.de
Öffnungszeiten:
Montag und Dienstag
von  ...............................................................  8.30 Uhr - 12.00 Uhr
und von  ............................................................. 13.00 - 16.00 Uhr

Vermietung der Grillhütte am Kaiserberg 
und Vermietung der Stadthalle
(April - Oktober)
Sekretariat Stadtverwaltung Linz  ......................  Tel. 02644/981616
E-Mail  .......................................................................  stadt@linz.de
Öffnungszeiten  ............................................... 09.00 bis 14.00 Uhr

Kinder- und Jugendbücherei Linz
Neben dem Zahnzentrum Linz (ehemaliges Sparkassengebäude)
Mittelstraße 22, erster Stock
Öffnungszeiten Mittwoch  ................................16.00 bis 18.00 Uhr
und Sonntag..........................................................10.30 bis 13 Uhr
.............................................https://www.jugendbuecherei-linz.de/

Kita Stadt Linz „Strünzer Pänz“
Friedrich-Ebert-Straße 18  ......................................  02644 60066-0
E-Mail  .........................................................................  kita@linz.de

Kita „Am Schwimmbad“
Am Schwimmbad 4  .............................................. 02644 5644972
E-Mail  ...................................................  kita.schwimmbad@linz.de

Wir haben Bilderbücher für die ganz Kleinen, 
Erstlesebücher, Bücher für die Mittelstufe 
und jede Menge Auswahl für Jugendliche 
und junge Erwachsene.

Ö�nungszeiten: 
Mi 16:00 - 18:00 
So 10:30 - 13:00

Mittelstrasse 22, Linz, 
über der alten Sparkasse.

Anmeldung zur Schuleinschreibung für Kann-Kinder
Die Schuleinschreibung für das Schuljahr 2025/26 für Kinder, die 
nach dem 31.8.2025 ihr 6. Lebensjahr vollenden, also noch nicht 
schulpflichtig sind, findet in diesem Jahr

am Donnerstag, den 13. Februar 2025
von 9-12 Uhr und 14-16 Uhr

oder
am Freitag, den 14. Februar 2025

von 9-12 Uhr
statt.
Bitte vereinbaren Sie mit unserem Büro bis zum 07.02.2025 telefo-
nisch einen Termin oder melden Sie sich mit Angabe Ihrer Kontakt-
daten per Mail unter sekretariat@grundschule-linz.de.

Sprechstunde
des Bürgermeisters
Sprechzeiten nach Vereinbarung mit Meldung über Telefon oder 
E-Mail
Torsten Müller
Tel.:  .....................................................................  0177 / 3146555
E-Mail:  ..............................................  info@gemeinde-ockenfels.de

Vermietung Bürgerhaus
Hauptstraße 48, 53545 Ockenfels
Artur Schlüter
Auf der Heide 6, 53545 Ockenfels
Tel:  ............................................................................  02644/8878
Mobil:  ....................................................................  0171/6827592
E-Mail: info@gemeinde-ockenfels.de

Vermietung der Grillhütte Ockenfels
Peter Thomas
In der Mark 9, 53545 Ockenfels
Tel:  ............................................................................  02644/7196
Mobil:  ....................................................................  0175/1965393
Mail: info@gemeinde-ockenfels.de oder peter@pm-t.de

Hauptstraße 48, 53545 Ockenfels 
Tel.: 02644-9459156
info@coworking-ockenfels.de
www.coworking-ockenfels.de
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Öffentliche E-Ladestationen
Am Kindergarten, Ohlenberger Weg 17
Normalladen AC 22 KW
Co-Working-Space, Hauptstraße 48
Schnellladen DC 44 KW / Normalladen AC 22 KW
Gaststätte Rheinblick, Burgstraße
Schnellladen DC 44 KW / Normalladen AC 22 KW
Preis: 0,50 € pro kwh mit allen gängigen Karten

Information über die Beschlüsse 
der 4. öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung  
des Ortsgemeinderates Ockenfels  
der Wahlzeit 2024 – 2029 vom 10. Dezember 2024  
gemäß § 41 Abs. 5 der Gemeindeordnung
Öffentliche Sitzung:
Verpflichtung der Ratsmitglieder
Das zu verpflichtende Ratsmitglied ist entschuldigt nicht anwesend. 
Die Verpflichtung kann nicht stattfinden.
Feststellung des Jahresabschlusses 2023 
der Ortsgemeinde Ockenfels
Der Ortsgemeinderat Ockenfels stellt den Jahresabschluss der Orts-
gemeinde Ockenfels 2023 in der vorliegenden Fassung fest. Über- 
und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen werden, 
sofern keine vorherige Zustimmung erfolgte, nachträglich geneh-
migt (§ 100 GemO).
Jahresabschluss 2023 der Ortsgemeinde Ockenfels - 
Entscheidung über die Entlastungserteilung
Der Ortsgemeinderat Ockenfels erteilt dem Ortsbürgermeister und 
den Beigeordneten, soweit sie den Ortsbürgermeister vertreten ha-
ben, wird für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 114 Abs. 1 Satz 2 der 
Gemeindeordnung Entlastung.
Soweit nach § 68 der Gemeindeordnung die Verbandsgemeinde-
verwaltung für die Ausführung des Haushaltsplanes zuständig ist, 
soll gemäß § 25 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung den An-
ordnungsbefugnis erteilten Beschäftigten der Verbandsgemeinde-
verwaltung Linz am Rhein Entlastung erteilt werden.
Haushaltsplan- und Haushaltssatzung 
der Ortsgemeinde Ockenfels für das Haushaltsjahr 2025 
sowie Investitionsprogramm für die Jahre 2025-2028
Der Ortsgemeinderat Ockenfels stimmt der vorgelegten Haushalts-
satzung, dem Haushaltsplan und dem Stellenplan für das Haushalts-
jahr 2025 der Ortsgemeinde Ockenfels sowie dem Investitionspro-
gramm 2025-2028 zu.
Hebesatzsatzung
Der Ortsgemeinderat Ockenfels beschließt die beigefügte Hebesatz-
satzung in dem die Hebesätze für das Jahr 2025 für die Grundsteuer 
A 445%, Grundsteuer B 580% und Gewerbesteuer 380% festgelegt 
sind.
Behandlung von Bauanträgen
Dem Ortsgemeinderat Ockenfels lagen keine Bauanträge zur Ent-
scheidung vor.
Behandlung von Bauvoranfragen
Dem Ortsgemeinderat Ockenfels lagen keine Bauvoranfragen zur 
Entscheidung vor.
Nichtöffentliche Sitzung:
In der nichtöffentlichen Sitzung berät du beschließt der Ortsge-
meinderat Ockenfels über zwei Grundstücksangelegenheiten.

Gemeindeverwaltung St. Katharinen
Sekretariat Frau Over/Herr Arnold
Beethovenstraße 2, 53562 St. Katharinen
Telefon:  ............................................................... 02645 61393-10
Fax:  ..................................................................... 02645/61393-19
E-Mail:  .......................................................... info@st-katharinen.de
Internet:  .......................................................www.st-katharinen.de
Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung:
Montag und Mittwoch  ....................................09.30 bis 11.00 Uhr
Dienstag und
Donnerstag  ..................................................... 16.30 bis 18.00 Uhr
Vermietung des Bürgerhauses
während der Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung

Vermietung Vereinshäuser
Dorf- und Vereinshaus, Notscheid
Herr Christoph Schützeichel  ..........................  Tel.: 0152 28623035
Schützenhaus, Steinshardt
Herr Luca Ewenz  ...........................................  Tel.: 0157 57412587
E-Mail: vermietung@steinshardt.de
Schützenhaus, Strödt
Herr Toni Hoss  ....................................................  Tel.: 02645 3400

2. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
des Gemeinderates St. Katharinen  
der Wahlzeit 2024 - 2029 am 22. Januar 2025
Am Mittwoch, 22.01.2025, findet um 18:30 Uhr im Sitzungsraum 
des Bürgerhauses in St. Katharinen, Linzer Straße 74, die 2. Sitzung 
des Haupt- und Finanzausschusses des Gemeinderates St. Kathari-
nen der Wahlzeit 2024 - 2029 mit folgender Tagesordnung statt:
Öffentliche Sitzung:
1. Haushaltsplan und Haushaltssatzung der Ortsgemeinde St. Ka-

tharinen für das Haushaltsjahr 2025
(vorberatend)

2. Mitteilungen der Verwaltung
(zur Information)

Willi Knopp, Ortsbürgermeister

Grundschule St. Katharinen
Bekanntmachung
Die Anmeldung der Kinder aus St. Katharinen zur vorzeitigen Auf-
nahme in die Grundschule (früher sog. „Kann-Kinder“)

für das Schuljahr 2025/2026
findet statt in der

Grundschule St. Georg
Josef-Hüngsberg-Straße 10, 53562 St. Katharinen

am
Mittwoch, 26. Februar 2025 von 08:00 Uhr – 11:00 Uhr

(eine vorherige telefonische Terminvereinbarung ist erforderlich, 
Tel.: 02645-6139340).
Kinder, die nach dem 31.08.2025 ihr 6. Lebensjahr vollenden und 
im Schuljahr 2025/26 vorzeitig eingeschult werden sollen, können 
auf Antrag der Eltern in die Schule aufgenommen werden, wenn 
aufgrund ihrer Entwicklung zu erwarten ist, dass sie mit Erfolg am 
Unterricht teilnehmen werden. Die Entscheidung über die Aufnahme 
des Kindes trifft die Schulleiterin im Benehmen mit der Schulärztin.
Zur Entscheidungsfindung kann mit Zustimmung der Eltern die Kin-
dertagesstätte einbezogen werden.
(§ 58 Abs. 1 Schulgesetz).

St. Katharinen, 02 Januar 2025
gez. Doris Jörgler, Rektorin

Gemeindebüro Vettelschoß
Sekretariat Frau Kurtenbach
Erlenweg 3, 53560 Vettelschoß
Telefon  ....................................................................  02645/99270
Fax  ..........................................................................  02645/99281
E-Mail  .......................................................  vettelschoss@vg-linz.de
Internet  ......................................................... www.vettelschoss.de
Öffnungszeiten Gemeindebüro:
Montag  .......................................................... 08.30 bis 13.00 Uhr
Dienstag  ......................................................... 14.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch  ........................................................ 08.30 bis 14.00 Uhr
Donnerstag + Freitag  ...................................... 09.00 bis 12.00 Uhr
Sprechstunde des Bürgermeisters
Dienstag  ..................................................  17.00 Uhr bis 18.30 Uhr

Vermietung der Gemeindehäuser und der Grillhütte
Gemeindehaus „Willscheider Berg“
Gemeindebüro Vettelschoß,
Erlenweg 3  ............................................................... 02645/99270
Gemeindehaus Kalenborn
Gemeindebüro Vettelschoß,
Erlenweg 3  ............................................................... 02645/99270
Grillhütte
Gemeindebüro Vettelschoß,
Erlenweg 3  ............................................................... 02645/99270
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„Forum“ am Blauen See
Gemeindebüro Vettelschoß
Erlenweg 3  ............................................................... 02645/99270

Winterdienst durch den gemeindlichen Bauhof
Bevor uns nun die kalte Jahreszeit mit Frost, Schneefall und Glatt-
eis überrascht, möchten wir einige Anmerkungen zu unserem ge-
meindlichen Winterdienst machen:
Gemäß der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen vom 
14.11.2018 der Ortsgemeinde Vettelschoß obliegt neben dem 
Bestreuen der Gehwege bei Glätte auch die Schneeräumung von 
Fahrbahnen (bis zur Mitte) und Gehwegen den Eigentümern oder 
Besitzern aller bebauten oder unbebauten Grundstücke. Die Schnee-
räumung der Fahrbahnen übernimmt die Ortsgemeinde soweit wie 
möglich für die Grundstückseigentümer.
Sollte es zu Unzufriedenheit kommen und Sie möchten sich bei uns 
oder unseren Mitarbeitern beschweren, können Sie dies in einem 
ruhigen und sachlichen Ton an uns herantragen. 
Beschwerden müssen weder laut noch aggressiv geführt werden. 
Denn bedenken Sie: 
unsere Mitarbeiter übernehmen mit der Straßenräumung die Auf-
gaben und Pflichten aller Grundstückseigentümer und müssen sich 
dafür weder in den sozialen Medien noch persönlich beschimpfen 
lassen!
Den kompletten Wortlaut unserer Satzung über die Reinigung öf-
fentlicher Straßen können Sie auf der Homepage der Verbands-
gemeinde Linz/Rhein unter dem Punkt Ordnungen & Satzungen 
nachlesen.
Damit der Streu- und Räumdienst der Ortsgemeinde problemlos 
und zur Zufriedenheit aller durchgeführt werden kann, bitten wir 
um Beachtung und um Verständnis für die folgenden Punkte:
• Der Zeitaufwand zum einmaligen Räumen aller Straßen im Ge-

meindegebiet beträgt rund 6 Stunden. Nehmen die Bauhofmit-
arbeiter die Räumtätigkeit zwischen 3 – 4 Uhr morgens auf, ist 
leicht zu errechnen, dass nicht alle Bereiche bereits um 6 Uhr ge-
räumt sein können. Auch können Straßen, welche als erstes ge-
räumt werden, bei anhaltendem Schneefall dann bereits wieder 
zugeschneit sein.

• Beim abendlichen Abstellen des Fahrzeuges am Straßenrand bit-
te schon an den Räumdienst in der kommenden Nacht bzw. am 
kommenden Morgen denken. Fahrzeuge soweit wie möglich auf 
dem eigenen Grundstück oder zumindest auf einer Straßensei-
te parken, da durch zick-zack parkende Fahrzeuge nicht nur der 
Räumdienst, sondern auch Feuerwehrfahrzeuge oder Fahrzeuge 
des Rettungsdienstes stark behindert werden. Und im Notfall zählt 
oft jede Sekunde!

• Bei Schneefall und Glatteis müssen auch die Bauhofmitarbeiter 
zunächst mit ihrem privaten PKW den Bauhof erreichen, um von 
dort aus mit den entsprechenden Fahrzeugen, die Tätigkeiten 
aufzunehmen.

• An besonderen Steilstraßen hat die Ortsgemeinde Streugutbe-
hälter aufgestellt, womit Anlieger die Straßen bestreuen können, 
sofern der Räum- bzw. Streudienst diese Straßen noch nicht be-
fahren hat oder diese bereits wieder zugeschneit sein sollten.

• Bitte haben Sie Verständnis, sofern der Räumdienst bereits frei-
geräumte Gehwege wieder mit Schnee zuschiebt. Dies geschieht 
nicht aus Absicht. Aber auch der Räumdienst kann den Schnee 
nicht wegzaubern und muss ihn von der Fahrbahn an den Rand 
schieben. Dabei kann es auch passieren, dass Schnee wieder auf 
die bereits freigeräumten Gehwege fällt. Ebenso kann nicht garan-
tiert werden, dass am Rand parkende Autos sowie Garagen- bzw. 
Grundstückseinfahrten nicht mit Schnee zugeschoben werden!

• Schnee, welcher von den Anliegern von den Gehwegen entfernt 
werden muss, darf nicht an den Straßenrand geräumt werden, 
sondern muss auf den Grundstücken gelagert werden. Dies führt 
ansonsten neben dem Schnee, der durch den gemeindlichen Bau-
hof an den Straßenrand geschoben wird, zu einer zusätzlichen 
Verengung des Straßenraumes. Hierdurch werden Feuerwehren 
und Rettungsdienste, aber auch andere Dienstleister wie die Müll-
entsorgungswagen stark behindert.

• Bei Tauwetter sollten die Schneeberge nicht über die Straße ver-
teilt ausgebreitet werden, damit der Schnee schneller und besser 
wegtaut! Sollte es abends/nachts wieder frieren, wird die Straße 
zu einer gefährlichen Rutschbahn.

• Bei anhaltenden und ergiebigen Schneefällen über Tage hinweg, 
muss auch der Räumdienst schauen, wo er den Schnee hinschie-
ben kann. Bitte haben Sie in extremen Situationen auch Verständ-
nis dafür, dass persönliche Belange dann in den Hintergrund tre-
ten müssen.

Schulanmeldung „Kann-Kinder“ 
für das Schuljahr 2025/2026
Sehr geehrte Eltern,
unser Termin zur Anmeldung für „Kann-Kinder“ ist

20.02.2025
Bitte rufen Sie uns auf jeden Fall vorher telefonisch unter 
02645/2633 an, damit wir mit Ihnen einen festen Gesprächster-
min vereinbaren können.
Folgende Unterlagen sind zur Schulanmeldung vorzulegen:
1. das Stammbuch oder die Geburtsurkunde Ihres Kindes
2. eine Bestätigung über den Besuch des Kindergartens
3. die Taufurkunde Ihres Kindes
4. bei allein Sorgeberechtigten eine gültige Negativbescheini-

gung vom Jugendamt oder ein entsprechendes Gerichtsurteil
5. Nachweis über Masernschutz durch Impfpass oder ausgefüllten 

Zettel vom Arzt
6. Passbild oder kleines Bild Ihres Kindes aus dem Kindergarten
Das Sekretariat montags – donnerstags von 08.00 Uhr bis 11.00 
Uhr besetzt.

Vettelschoß, 09.01.2025
Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
S. Schöneberg

Schulleitung

Sprechstunde des Notars in Vettelschoß
Die Sprechstunde des Notars Dr. Thomas Hennig aus Asbach findet 
regelmäßig jeden 1. und 3. Donnertag im Monat im Gemeindebüro 
der Ortsgemeinde Vettelschoß, Erlenweg 3, ab 16.00 Uhr statt. Die 
Terminvergabe erfolgt über das Notariat unter Tel. 02683 91590.

THEMEN DER VERBANDSGEMEINDE
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mittwochs
 16:15 bis
18:15 Uhr

Wo: Pfarrheim 
am Carport
Dattenberg 

kostenlos, offen, freiwillig

treff 
 

JuLi Jugendpflege Verbandsgemeinde Linz am Rhein 
Sarah Görden 015144258875 oder juli@vg-linz.de

Wöchentlich, außer in den Ferien -wechselnde Treffaktionen
Kinoabend | Konsole | Spielen 

Die Aufsichtspflicht ist ausgeschlossen. Alle jungen Menschen können die
Räume in der Öffnungszeit betreten und verlassen, wann sie möchten. 

für kinder und jugendliche 

Start 22.Jan 

Wo: Pfarrheim
am Carport

kostenlos, offen, freiwillig

trefftreff
für kinder und jugendlichefür kinder und jugendliche
trefftreff

Start 22.JanStart 22.JanStart 22.Jan

16:15 bis
18:15 Uhr

mittwochsmittwochs

am Carport
Dattenbergfür kinder und jugendlichefür kinder und jugendliche

Die Aufsichtspflicht ist ausgeschlossen. Alle jungen Menschen können die
Räume in der Öffnungszeit betreten und verlassen, wRäume in der Öffnungszeit betreten und verlassen, wann sie möchten.ann sie möchten.

JuLi Jugendpflege Verbandsgemeinde Linz am Rhein
Sarah Görden 015144258875 oder juli@vg-linz.de

Wo: Hauptstraße 48, 
über der Feuerwehr

Ockenfels 

Anmeldung bis 03. Februar
Mindestgruppengröße: sechs Personen
kostenlose und freiwllige Teilnahme, freies Material
Einführung in die Technik und Workshopleitung: 

Druck-
werk-
statt
Linol-

schnitt

“Art-Labor im 
Jugenddachgeschoss”

treff 
10. Februar
16:15 bis 
18:15 Uhr 

Die Aufsichtspflicht ist ausgeschlossen. 

für Kinder und Jugendliche 

e

Anmeldung bis 03. Februar
Mindestgruppengröße: sechs Personen
kostenlose und freiwllige Teilnahme, freies Material
Einführung in die Technik und Workshopleitung:

treff

Wo: Hauptstraße 48,
über der Feuerwehr

Ockenfels“Art-Labor im
Jugenddachgeschoss”

treff
Jugenddachgeschoss

treff
Jugenddachgeschoss

treff
Jugenddachgeschoss

trefftreff

e

trefftreff

Linol-
schnitt

treff

18:15 Uhr

für Kinder und Jugendliche
Druck-
werk-
statt
Linol-

für Kinder und Jugendliche

Linol-
schnitt

10. Februar
16:15 bis
18:15 Uhr

Druck-
werk-
statt
Linol-

10. Februar
16:15 bis
18:15 Uhr

Die Aufsichtspflicht ist ausgeschlossen.Die Aufsichtspflicht ist ausgeschlossen.

Gemeinde  Stadt Linz 

    
   Für die Bürgerinnen und Bürger  
           der Stadt Linz am Rhein  
            
 

 

 

Montag und Donnerstag von 10 bis 13 Uhr. 

Das Gemeindecafé ist auf ehrenamtlicher Basis 
ein Ort der Begegnung und des Austausches 

 seit 10 Jahren! 
Das feiern wir am 20.01.2025 

 
Mittelstraße 22, Nebeneingang, erster Stock  

(mit Aufzug zu erreichen), 
 

 

Eine Initiative des Seniorenbeirates mit Unterstützung der Stadt Linz am Rhein. 

 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

   

   
   

Treffpunkt für Seniorinnen und Senioren 
   

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
    
    
 
   Seit 17 Jahren im Katharinenhof der Evangelischen   
  Trinitatis Kirchengemeinde Linz, Grabentor 1, Linz am Rhein,   
  jeden zweiten und vierten Freitag im Monat, ab 15 Uhr bei  
  Kaffee, Kuchen und Getränken  

 

24. Januar 2025 
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Kath. Pfarreiengemeinschaft  
Bad Hönningen-Rheinbrohl

Pfarrbüro Bad Hönningen, Kirchstraße 16, Tel. 
02635-2585
Öffnungszeiten: Mo, Di u. Fr 9:00-12:00, 
Do 9:00-12:00 und 15:00-18:00, Mittwoch 
geschlossen
E-Mail: pfarramt-hgn-rbr@lhrhl.de
Homepage: www.rhein-pfarreien.de
Seelsorger: Pfarrer P. Magnus Ifedikwa

Tel. 02635-6436, toifedikwa@yahoo.com
Gottesdienstordnung
Donnerstag, 16.01.
Rheinbrohl 18.00 Gertrudenkapelle: Eucharistiefeier
Samstag, 18.01.
Bad Hönn. 17.00 Festgottesdienst
Leutesdorf 18.30 Eucharistiefeier
Sonntag, 19.01.
Hammerstein 08.30 Eucharistiefeier
Leubsdorf 10.00 Festgottesdienst
Montag, 20.01.
Leutesdorf 11.00 Festgottesdienst
Dienstag, 21.01.
Leubsdorf 17.00 Albertus-Magnus-Haus: 

Rosenkranzgebet
Leutesdorf 17.30 Rosenkranzgebet
Mittwoch, 22.01.
Bad Hönn. 10.00 Seniorenzentrum: Eucharistiefeier
Hammerstein 17.00 Eucharistiefeier
Donnerstag, 23.01.
Rheinbrohl 16.00 Seniorenzentrum: Eucharistiefeier
Samstag, 25.01.
Bad Hönn. 17.00 Eucharistiefeier
Hesseln 17.00 Schützenhalle: Festgottesdienst
Leutesdorf 18.30 Wort-Gottes-Feier 

mit Kommunionspendung
Sonntag, 26.01.
Hammerstein 08.30 Festgottesdienst mit eucharist. Segen

Im Anschluss Stille Anbetung 
(*Singkreis)

Rheinbrohl 10.00 Eucharistiefeier

Evangelische Kirchengemeinde 
Neustadt - Vettelschoß
Pfarrer: Bernd Peters
Gemeindebüro Vettelschoß, Willscheider Weg 19,
Montag, Dienstag und Donnerstag: 
9:00 Uhr bis 11:00 Uhr, 
Mittwoch: 16:00 Uhr bis 18:00
Telefon 02645 2226, eMail: info@ev-kg.de, 
Homepage: www.ev-kg.de
Gottesdienste
Sonntag 19.01.25
9:30 Johanneskirche Vettelschoß, „Wasser zu Wein“
Alle Gottesdienste mit anschließendem Kaffeetrinken
Weitere Veranstaltungen
Seniorenkreis
Mittwoch 22.01.25, 14:30 
Ev. Gemeindezentrum Vettelschoß „Jahreslosung“
Regelmäßige Veranstaltungen
Jeden Montag ab 17:00 – 20:00, 
Offener Jugendtreff, Gemeindezentrum Vettelschoß
Jeden Dienstag ab 16.30 – 20:00, 
Offener Jugendtreff, Gemeindezentrum Neustadt
Jeden Mittwoch ab 16.00-18:00, 
Offener Jugendtreff, Bürgerhaus St. Katharinen
Jeden Mittwoch 20.00, 
Chor KlangReise, Johanneskirche Vettelschoß
Jeden Freitag um 12:00, Kindergruppe für Kinder im Grundschulalter
Jeden Donnerstag 19:00 bis 20:00 und jeden Freitag 16:30 bis 
17:30 Gitarrengruppe
Darüber hinaus bieten wir einen digitalen Gottesdienst an. Dieser 
wird nicht wöchentlich sein. Es ist kein Live-Gottesdienst, sondern er 
hat ein eigenes Format, es ist ein ergänzendes Angebot.

Ihr Pfarrer Bernd Peters und Team

 

BÜRGER HELFEN 
BÜRGERN e.V. 
 

Wir organisieren Hilfe. Für Sie: 0171 818 66 96 
 

-  Hilfen im Haus, in der Wohnung oder im    
   Garten 
-  Begleitung bei Behördengängen, beim  
   Besuch von Ärzten, Banken oder beim  
   Einkauf  
-  Kinderbetreuung 
 
Hilfeanfragen und Hilfsangebote: 
 

Telefonisch: 0171 818 66 96   
Schriftlich: Bürger helfen Bürgern e.V.,  
Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein 
E-Mail: info@buergerhelfenbuergern.com.  

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Pfarrei St. Marien Linz an Rhein und Höhe
http://www.pg-linz.de
Wir sind als Seelsorgeteam für Sie da:
Pastor Lothar Anhalt (Tel. 02644 2303, lothar.an-
halt@pg-linz.de)
Gemeindereferentin Eva M. Dech
(Tel. 02645 9729211, eva-maria.dech@pg-linz.de)
Gemeindereferentin Ursula Monter
(Tel. 02644 807034, ursula.monter@pg-linz.de)

Kooperator Pater Saji
(Tel. 02645 2244, p.saji@pg-linz.de)
Pfarrämter
Katholisches Pfarramt St. Martin, Linz
Katholisches Pfarramt St. Nikolaus, Ohlenberg
Katholisches Pfarramt Hl.Schutzengel, Dattenberg
Pfarrsekretärin: Margit Korf, Am Totenborn 5, 53545 Linz/Rh.
Tel.: 02644 2303 / Fax: 02644 8847, Mail: pfarramt.linz@pg-linz.de
Öffnungszeiten:
Linz:
Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag: 9.00 -12.00 Uhr
Montag u. Dienstag: 14.00 -16.00 Uhr
Donnerstags ist das Pfarrbüro geschlossen.
Ohlenberg:
Mittwoch: 14.00 -16.00 Uhr
Dattenberg:
Freitag: 14.00 -16.00 Uhr
Katholisches Pfarramt St. Michael & St. Katharina, Vettelschoß
Pfarrsekretärin: Diana Ritzdorff, Michaelstr.12, 53560 Vettelschoß
Tel. 02645 2244 / Fax: 02645 3291
Mail: pfarrbuero-vettelschoss@pg-linz.de
Öffnungszeiten:
Vettelschoss:
Montag: 10.00 -12.00 Uhr
Donnerstag: 10.00 -12.00 Uhr und 15.00 -17.00 Uhr
St. Katharinen:
Dienstag: 9.00 -11.00 Uhr
Gottesdienste
Freitag, 17. Januar 2025
15.30 Linz Gottesdienst 

im Seniorenheim Leetor
Samstag, 18. Januar 2025
18.30 St. Katharinen Vorabend-Messfeier (PS)
Sonntag, 19. Januar 2025
9.30 Dattenberg Wortgottesfeier
9.30 Ohlenberg Messfeier (LA)
11.00 Linz Messfeier (PS)
11.00 Vettelschoß „Kumm loss mer fiere …“

Messfeier (LA) mit den Karnvalisten
15.00 Vettelschoß Segnungsfeier unserer Täuflinge des 

vergangenen Jahres
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Rückblick: Im August 2024 startete der SV Leubsdorf mit Schnupper-
trainings und entschied aufgrund des großen Interesses, regelmä-
ßiges Training für Bambinis, F- und E-Jugend anzubieten. Seitdem 
traten rund 40 Kinder dem Verein bei.
Für die Rückrunde ab März meldet der SV Leubsdorf in den drei 
Altersklassen Mannschaften und sucht weiterhin Kinder - ob erfah-
ren am Ball oder Neueinsteiger. Teamgeist, Spaß und Freude an Be-
wegung stehen im Fokus. Zehn Trainer stehen derzeit bereit und 
werden im ersten Quartal einen Kindertrainerlehrgang des FV Rhein-
land in Leubsdorf absolvieren, um ein modernes und altersgerechtes 
Training zu gewährleisten.

Die Bambini-Mannschaft des SVL beim Turnier in Linz
Wenn auch Ihr Kind Lust auf Fußball hat, dann schauen Sie doch ein-
fach mal vorbei - ganz unverbindlich, auch ohne sofortige Vereins-
mitgliedschaft. Die Trainingszeiten für Hallenfußball im Leubsdorfer 
Bürgerhaus sind wie folgt:
• Bambinis (Jahrgang 2018 und jünger): Freitags von 16:30 Uhr 

bis 17:15 Uhr
• E- und F-Jugend (Jahrgänge 2014-2017): Mittwochs von 17:00 

Uhr bis 18:00 Uhr
Zusätzlich sucht der Verein Spieler und Spielerinnen des Jahrgangs 
2013, die Interesse haben, im Sommer der D-Jugend beizutreten, 
aber schon heute gerne mittrainieren können. Bei Fragen freuen wir 
uns über eine WhatsApp unter +49 175 1524736. Ein großes Dan-
keschön gilt allen, die diesen Erfolg ermöglicht haben.

Große Linzer Karnevalsgesellschaft 1934 e.V.
„Back to Fastelovend“ Was für eine Session!
Unter diesem Motto hat Prinz Norbert II. einen Rückblick auf seine 
Session 2023/2024 verfasst, um allen Menschen zu zeigen, warum 
und wieso man solch ein Amt einmal im Leben bekleiden sollte.
Seit Jahrzenten hat es im Linzer Karneval noch nie eine niederge-
schriebene Rückschau über eine Prinzenzeit gegeben, aus der er-
kennbar ist, wie sich ein Prinzenamt für eine Karnevals-Session 
darstellt, mit allen Facetten des närrischen Treibens. Und welche 
Aufgaben auf einen Prinzen, in der Vorbereitungszeit zusammen mit 
der Großen Linzer Karnevalsgesellschaft, zukommen.
Dieses Büchlein soll unterhalten und auch motivieren, noch Unent-
schlossenen letzte Zweifel zu nehmen, auch einmal ein solches schö-
nes Amt zu übernehmen.
Da sei zunächst einmal festzustellen, dass zu einem Prinzenamt ein 
eigener sehnlicher Wunsch mit der entsprechenden Freude vorhan-
den sein sollte, einmal in Linz Prinz zu sein und mit dem närrischen 
Volk Karneval zu feiern.
Und diese Möglichkeit besteht. Jeder Linzer Bürgerin und jedem Lin-
zer Bürger steht eine solche närrische Session zu Verfügung. Man 
muss nicht zwingend in Vereinen gebunden sein! Die Große Linzer 
Karnevalsgesellschaft freut sich und bietet jegliche Art der Unter-
stützung an.
Norbert Adams sagt, „es war für mich, in meinem Leben eine unver-
gessliche Zeit, die ich nicht mehr missen möchte. Nur gemeinsam 
können wir die Kultur und das schöne Linzer Brauchtum erhalten.“
Der Verkauf dieser begrenzten Auflage soll ab Anfang/Mitte Januar 
Jahres 2025 erfolgen. Unter dem Motto, „Jeff datt watt de meins“ 
möchte der ehem. Prinz mit dem Erlös ein soziales Projekt unter-
stützen, welches ihm sehr am Herzen liegt. Alle Einnahmen aus dem 
Verkauf werden zu 100 % an eine hospiziöse Einrichtung weiter-
gegeben. (Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Rhein-Sieg)
Erhältlich ist das Büchlein bei unseren Banken und bei der Metzgerei 
Berg. Auch bei den KG-Veranstaltungen wird die Möglichkeit be-
stehen, ein Exemplar zu bekommen.
Ein Gruß des Dankes für die tolle Unterstützung ergeht an dieser 
Stelle an die Fa. Paragon DACH & CEE.
Gruß Prinz a.D. Norbert II, vun dr Jass

Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde 
Linz am Rhein (Baptisten)

Veranstaltungen
Sonntag, 19. Januar 
10.30 Uhr Gottesdienst (anschließend Steh- 
  café mit Gelegenheit zum Small Talk/ 
  Gesprächsaustausch).
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unse-
rer Homepage.

Kontaktdaten:
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Linz, Schulplatz 3, 53545 Linz
http://www.efg-linz.de
Gemeindeleiter Paul Weber, Tel. +49 172 7253579, 
E-Mail: info@efg-linz.de

Frühstückstreff Redezeit
für Jedefrau und Jedermann

Warum?
Weil das Frühstück in Gemein-
schaft besser schmeckt.
Weil ich mich gerne mit anderen 
unterhalte.
Weil ich Lust habe, neue Leute 
kennenzulernen.
Weil ich mehr über Jesus Christus 
erfahren möchte.

Das Team der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Linz/Rhein 
freut sich, wenn Sie dabei sind.
Wir treffen uns 1x mtl. im Café Reinartz, Linz/Rhein.
Das nächste Treffen ist am Mo, 20. Januar um 09.30 Uhr.
Kosten je nach Auswahl.

AUS VEREINEN UND VERBÄNDEN

Dattenberger Trommelkinder feiern Jahresabschluss
Die Dattenberger Trommelkinder beendeten das Jahr 2024 mit einer 
besonderen Veranstaltung: Zuerst wurde ausgiebig getrommelt und 
dabei auch das ein oder andere Spiel gemacht. Anschließend back-
ten die Kinder gemeinsam Pizza. Alle hatten Spaß und nach der 
vielen Bewegung auch großen Appetit. Ein herzlicher Dank gilt dem 
Trommellehrer Faruk, der in den letzten Monaten mit viel Freude 
und Geduld den Kindern die ersten Trommelrhythmen beigebracht 
hat.

Alle Kinder ab vier Jahre sind herzlich eingeladen, an einer 
Schnupperstunde teilzunehmen. Geprobt wird montags von 
16:00 - 16:45 Uhr im Dattenberger Bürgerhaus.

SV Leubsdorf
Ein neues Kapitel: Kinderfußball in Leubsdorf lebt wieder auf
Nach rund 20 Jahren stellt der SV Leubsdorf erstmals wieder eine 
Kindermannschaft: Am Sonntag, den 5. Januar 2025, brachten sie-
ben Kinder den SV Leubsdorf beim Bambini-Turnier in Linz mit Be-
geisterung zurück auf die Fußballbühne. Diese Teilnahme markiert 
einen wichtigen Meilenstein in der Wiederaufnahme des Jugendfuß-
balls und fällt in das Jubiläumsjahr 2025, in dem der Verein sein 
100-jähriges Bestehen feiert.
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Über drei Tage konnte dabei ein abwechslungsreiches Programm, 
beginnend mit den Hobbymannschaften am Freitagabend, über D- 
und B-Junioren am Samstag bis hin zu den Bambinis und E-Junioren 
am Sonntag, geboten werden. Den Budenzauber zeichnen dabei 
die 360°-Bande sowie die größeren Tore im Vergleich zur regulären 
Hallenkreismeisterschaft aus.
Einen ausführlichen Bericht über sie Ergebnisse und Platzierungen  
können auf den Social-Media Kanälen des VfB Linz und der  
Homepage https://www.vfb-linz.de eingesehen werden.
Besonders gefreut haben sich Spieler und Trainer über den Erfolg in 
der B-Jugend (U17), in der die JSG Linz/Rheinbrohl mit der ersten 
Mannschaft den Turniersieg und mit der zweiten Mannschaften den 
dritten Platz erringen konnte.

Abschließend gilt auch ein großer Dank allen Helfern, die durch 
ihr Engagement in der Turnierleitung, bei der Bewirtung und als 
Schiedsrichter über das gesamte Wochenende die Durchführung 
des Süwag-Budenzauber überhaupt ermöglicht haben.
Die JSG Linz/Rheinbrohl würde sich freuen, die ein oder andere 
Mannschaft auch beim traditionellen Süwag-Cup mit Sommer oder 
beim nächsten Süwag-Budenzauber begrüßen zu dürfen.

Verein der Eisenbahnfreunde Wied-Rhein
Modellbaubörse
Zum Mekka der Modellbaufreunde wird am 18. und 19. Januar 
der Bürgersaal in Erpel. Noch einmal haben sich zahlreiche Anbie-
ter aus der Region beim Verein der Eisenbahnfreunde Wied-Rhein 
als Standbetreiber angemeldet. So wird es neben Lokomotiven 
und Schienenmaterial in verschiedenen Spurweiten auch Bausätze 
für Gebäude und Bahnhöfe geben. Vorsitzender Uwe Gutzeit und 
seine Vereinskollegen versprechen Interessierten an beiden Tagen 
auch die Gelegenheit zur Fachsimpelei und den Austausch wertvol-
ler Tipps, denn noch immer ist das Hobby Modellbau ein Bereich, 
in dem Kreativität besondere Bedeutung hat. Im Bürgersaal an der 
Heisterer Straße in Erpel ist die Modellbaubörse am Samstag, 18. 
Januar, sowie am Sonntag, 19. Januar, jeweils zwischen 10 und 16 
Uhr geöffnet. Wer seine privaten Schätze selbst zum Kauf anbieten 
möchte, kann gegen eine geringe Gebühr auch als privater Stand-
betreiber auftreten. Meldungen dazu sind beim Vorsitzenden unter 
der Rufnummer 0160/99542327 möglich.

Treffpunkt für trauernde Eltern
Kreis Neuwied. Zu einem Treffpunkt für trauernde Eltern lädt der 
Neuwieder Hospizverein ein. Der Treff für trauernde Eltern unter der 
behutsamen Leitung der ehrenamtlichen Trauerbegleiterinnen Han-
nelore Wilms und Teresa Mautes findet in der Regel einmal im Monat 
in der Geschäftsstelle des Neuwieder Hospizvereins und Ambulanten 
Hospizes, Engerser Straße 55, Neuwied, statt. Der nächste Termin ist: 
Samstag, 25. Januar von 10.30 bis 12.30 Uhr. Eine Anmeldung ist er-
forderlich unter Tel. 02631/9530488, Mobil 0160/2320537 oder per 
E-Mail an beate.christ@neuwieder-hospiz.org

ANKÜNDIGUNGEN VON VERANSTALTUNGEN

KreisVolkshochschule Neuwied e.V.
Aktuelle Kurse
L102-25/1 Mein Testament richtig verfassen 1x, 27.01.25, Mo, 
19:00 - 21:15 Uhr. Gymnasium, Martinusstr., Linz, Raum N12, UG 
Nebengebäude. Dozent*in: Michael Paul, Rechtsanwalt. Gebühr: 12 €
L425-25/1 Französischkonversation B1 Mittelstufe 12x, 03.02.25 
- 05.05.25, Mo, 18:00 - 19:30 Uhr. Gymnasium, Martinusstr., Linz, 
Raum N22, OG Nebengebäude. Dozent*in: Nathalie Paffhausen. 
Staffelpreis: 79 - 101 €

Stadtsoldatencorps Rot- Weiß e.V. 1934
Erfolgreiche Premiere der ersten karnevalistischen Kinderparty 
in Linz am Rhein
Anfang Januar verwandelte sich die Stadthalle Linz in eine Hochburg 
des närrischen Nachwuchses: Die erste karnevalistische Kinderparty 
zog rund 300 begeisterte Gäste an und sorgte für einen unvergess-
lichen Nachmittag voller Frohsinn, Musik und Tanz.
Historischer Moment: Das erste Linzer Kinderprinzenpaar
Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die feierliche Proklamation des 
allerersten Linzer Kinderprinzenpaares. Prinz Henry I. und Prinzessin 
Rosalie I. wurden in einer stimmungsvollen Zeremonie gemeinsam 
mit ihren Pagen Mathilda und Helen ins Amt eingeführt. Die Präsi-
dentin des Jugend-Elferrats, Nele Adams, führte gekonnt und char-
mant durch die Zeremonie.
Das erste Linzer Kinderprinzenpaar besteht aus zwei jungen Karne-
valisten mit Herz und Leidenschaft: Henry Königshausen (10 Jahre), 
ein begeisterter Fußballspieler beim VfB Linz, besucht die Schule auf 
dem Hagerhof und lebt den karnevalistischen Geist mit seiner of-
fenen und fröhlichen Art. Rosalie Burkard (11 Jahre), Schülerin des 
Linzer Martinus-Gymnasiums, begeistert als talentierte Balletttänze-
rin und kreative Näherin. Beide Kinder entstammen traditionsbe-
wussten, karnevalistisch geprägten Familien und repräsentieren den 
Kinderkarneval mit frischem Schwung und Leidenschaft.
Die Veranstaltung bot ein vielfältiges Programm, das speziell auf die 
jüngsten Karnevalisten abgestimmt war. Highlights des Nachmittags:
• Die Linzer Stadtsoldaten mit ihrem Musikzug und der Kindertanz-

gruppe heizten die Stimmung an.
• Die Kindertanzgruppe des Funkencorps Blau-Wieß und die Tanz-

flöhe aus Ohlenberg begeisterten mit kreativen Tänzen.
• Musikalische Highlights lieferten die Kölner Bands Kempes Fei-

nest, Planschemalöör und die Gulaschkapell.

Auch prominente Gäste feierten mit: Bürgermeister Helmut Muthers 
sowie Landtagsabgeordnete und Tante der Kinderprinzessin, Ellen 
Demuth, gratulierten dem frisch gekürten Prinzenpaar herzlich.
Die Premiere der karnevalistischen Kinderparty setzte ein Zeichen 
für die Zukunft der Linzer Karnevalskultur. Die Veranstaltung war ein 
voller Erfolg und bereicherte den Linzer Karneval um ein familien-
freundliches Eventformat, das den jüngsten Karnevalisten und ihren 
Familien Freude und Gemeinschaftsgefühl schenkte.

TV Linz
Neuer Outdoor-Fitness-Kurs
Wer mit guten Vorsätzen ins Neue Jahr starten möchte, der findet 
beim TV Linz eine große Auswahl an Fitness- und Gesundheitskur-
sen. Von der Rückschule über Jumping-Fitness bis zum Ballsport 
ist für jedes Alter und jeden Geschmack etwas dabei. Ganz neu im 
Angebot ist ein funktionelles Outdoor-Training. In abwechslungs-
reichen Zirkeln werden Ausdauer, Kraft und Koordination trainiert 
- meinst mit Eigengewicht. Gute-Laune-Musik vertreibt den inne-
ren Schweinehund und die frische Luft stärkt das Immunsystem. Los 
ging es bereits am 08.01.2025 ab 18:00 Uhr auf dem Kaiserberg. 
Interessierte können unverbindlich und kostenfrei die Kurse testen. 
Die gesamte Kursübersicht sowie alle Trainingszeiten gibt es unter 
www.tv-linz.de.

VfB 1920 Linz e.V.
Rückblick auf den SÜWAG Budenzauber 2025 der JSG Linz/
Rheinbrohl
Zum Auftakt in das neue Jahr fand am ersten Wochenende (03. - 
05.01.2025) wieder der traditionelle Süwag-Budenzauber der JSG 
Linz/Rheinbrohl in der Miesgesweghalle statt.
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Freut Euch auf einen Zauberer, auf Spiel und Spaß und natürlich die 
große Kamelleschlacht.
Durch das Programm führen in diesem Jahr: Paula Gauer und Elisa-
beth Zuckschwerdt.
-Der Eintritt ist natürlich kostenlos-
Der Möhnenclub Zuckerklümpchen freut sich sehr, mit Euch und 
Eurer ganzen Familie einen schönen karnevalistischen Nachmittag 
zu verbringen.

Förderverein  
der Maximilian-Kolbe-Schule Rheinbrohl
Jahreshauptversammlung
Der Verein der Freunde und Förderer der Maximilian-Kolbe-Schule 
lädt seine Mitglieder und alle, die es werden möchten, zur Jahres-
hauptversammlung am 28.01.2025 um 19 Uhr in die Aula der Ma-
ximilian-Kolbe-Schule Rheinbrohl ein.
Die Schule befindet sich im Schulzentrum Rheinbrohl und ist er-
reichbar über die Arienhellerstraße 43.
Auf der Tagesordnung stehen u.a. Berichte der Vorstandmitglieder 
mit Aussprache sowie die Neuwahl des Vorstandes. Anträge zur Ta-
gesordnung bitte vorab dem Vorstand zukommen lassen.
Der Vorstand setzt sich aktuell wie folgt zusammen: Josef Hoß (1. 
Vorsitzender), Simone Gatz (2. Vorsitzende), Marita Deimling (Kas-
senwartin), Edgar Ferenschild (Schriftführer), Tibor Fülöpp (Beisitzer 
Schulleitung), Stephanie Brand (Beisitzerin Schulleitung)
Informationen auf der Schulwebseite: 
www.maximilian-kolbe-schule.org

SONSTIGE MITTEILUNGEN

Kita Strünzer Pänz sammelt Spielzeug 
für bedürftige Familien
Linz am Rhein, Januar 2025 – Rund um die Weihnachtszeit hatten 
sich Eltern und Kinder der Kita Strünzer Pänz wiederholt für eine be-
sondere Aktion eingesetzt: Der Elternausschuss der Kita organisierte 
eine Sammlung von gut erhaltenem Spielzeug, um benachteiligten 
Familien in Linz und Umgebung eine Freude zu bereiten.
Dank zahlreicher großzügiger Spenderinnen und Spender konnte 
eine beeindruckende Menge an hochwertigem Spielzeug zusam-
mengetragen werden. Kurz vor Weihnachten überreichten Katja 
Bündgen, Vorsitzende des Elternausschusses, und Vera Burkard, 

Eifelverein Ortsgruppe Linz e.V.
Der Eifelverein Ortsgruppe Linz lädt am Sonntag, den 19. Janu-
ar. 2025 zu einer Wanderung rund um Windhagen recht herzlich 
ein.
Die Gegend um Windhagen zeichnet sich durch ihre abwechslungs-
reiche Landschaft aus. Von sanften Hügeln über dichte Wälder bis 
hin zu malerischen Flusslandschaften – hier kommt jeder Natur-
liebhaber auf seine Kosten. Besonders beeindruckend sind die zahl-
reichen Aussichtspunkte, von denen man einen atemberaubenden 
Blick über das Rheintal genießen kann.
Rund um den Ort Windhagen zeigt dieser Weg die wirtschaftliche 
Entwicklung der Gemeinde. Durch die verstreuten Ortschaften der 
Gemeinde und entlang ruhiger Bachtäler bietet dieser Weg viele Ein-
drücke und ein Wechsel voller Landschaft.
Treffpunkt: Martinusstraße (Parkplatz Ecke Gymnasium) 53545 Linz 
am Rhein
Uhrzeit: 10:00
oder
Treffpunkt: Parkplatz an St. Bartholomäus, Hauptstraße 49, 53578 
Windhagen
Uhrzeit: 10:30
In PKW-Fahrgemeinschaft fahren wir zum Ausgangspunkt unserer 
Wanderung. Für die Fahrtkosten bitte Kleingeld mitbringen. Für die 
Heimfahrt an saubere Schuhe/Schuhüberzug denken!
Wanderstrecke: ca. 14 km
Schwierigkeitsgrad: mittel
Rucksackverpflegung sowie ausreichend Getränke sollten dabei sein.
Festes Schuhwerk sowie eine den Witterungsverhältnissen angepass-
te Kleidung ist erbeten.
Eine Schlussrast ist am Ende der Wanderung geplant.
Gäste sind zu unseren Wanderungen jederzeit herzlich willkommen.
Für die Gastwanderung erheben wir eine Spende von 2,00 €.
Wanderführung: Günter Schmitz
Informationen zur Wanderung unter Tel.: 02683 7395 oder unter 
www.eifelverein-linz.de

Ausflug zum schönsten Frühlingspark der Welt
Der Eifelverein Ortsgruppe Linz lädt am Donnerstag, den 10. Ap-
ril 2025, zu einer Tagesfahrt zur Tulpenblüte nach Keukenhof recht 
herzlich ein.
Eine Anmeldung ist bis 8. Februar 2025 bei Christine Dick-Hau-
sen unter Telefon: 02644 - 603777 erforderlich.
Begrenzte Teilnehmerzahl
Wir fahren mit Runkel Reisen nach Lisse in Südholland zur 
Frühlingsblumenpracht.
In Keukenhof können Sie den Tag im schönsten Frühlingspark der 
Welt genießen!
Bewundern Sie die farbenprächtigen Beete und Vielfalt an Frühjahrs-
blumen von mehr als sieben Millionen Tulpen, Narzissen und Hya-
zinthen im Keukenhof.
„Einer der schönsten Orte, an denen ich je war. Ich habe noch nie 
so viele Blumen an einem Ort gesehen....“ Zitat einer Besucherin.
Wichtig - Bitte beachten Sie, dass Sie im Keukenhof nur mit EC 
Karte zahlen können.
Kostenbeitrag für Fahrt und Eintritt pro Person: 75,00 Euro
Bitte den Betrag bis zum 8. Februar 2025 auf das Konto des Eifelver-
eins Linz überweisen:
Sparkasse Neuwied: IBAN: DE40 5745 0120 0000 0224 67
Verwendungszweck: Keukenhof
Die Überweisung ist gleichzeitig die Anmeldung zur Fahrt nach 
Keukenhof.
Treffpunkt: Busparkplatz am Rhein an der B 42, 53545 Linz am Rhein
Uhrzeit: 04:45
Abfahrt: 5:00 Uhr nach Lisse
Rückfahrt: 16:30 Uhr
Rucksackverpflegung sowie ausreichend Getränke sollten dabei sein.
Festes Schuhwerk sowie eine den Witterungsverhältnissen angepass-
te Kleidung ist erbeten.Gäste sind zu unseren Veranstaltungen jeder-
zeit herzlich willkommen.
Für die Gastwanderung erheben wir eine Spende von 2,00 €.
Organisation und Durchführung: Christine Dick-Hausen
Information zur Veranstaltung unter Tel.: 02644 – 603777 oder un-
ter www.eifelverein-linz.de

Kinderkarneval in Vettelschoß 2025
Hallo Kids und Eltern aufgepasst!
Am 23.02.2025 von 14.00–17.30 Uhr (Einlass ab 13.00 Uhr) fin-
det im Forum Am Blauen See in Vettelschoß der beliebte Kinder-
karneval statt.
Es erwarten Euch wieder die einheimischen Tanzcorps und viele be-
freundete Tanzgruppen aus der Region mit Gefolge.
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Mitglied des Elternausschusses, die gesammelten Spielzeuge an 
den Vorsitzenden der Linzer Tafel, Gerd Brosowski. Die Tafel gab 
die Spielzeuge zu Weihnachten gezielt an Familien in schwierigen 
Lebenslagen weiter, um den Kindern eine besinnliche Weihnachts-
zeit zu ermöglichen.

von links: Katja Bündgen, Vor-
sitzende des Elternausschusses 
der Kita Strünzer Pänz, Gerd 
Brosowski, Vorsitzender der Linzer 
Tafel, und Vera Burkard, Mitglied 
des Elternausschusses der Kita 
Strünzer Pänz.

Mit dieser Spenden-Aktion ver-
folgt die Kita Strünzer Pänz nicht 
nur das Ziel, Familien zu unter-
stützen, sondern möchte auch 
den eigenen Kindern zeigen, wie 
wichtig es ist, zu teilen und sich 
für andere einzusetzen – nicht 
nur in der Weihnachtszeit.
„Es war großartig zu sehen, mit 
wie viel Begeisterung die Eltern 
und Kinder an der Aktion teilge-
nommen haben. Wir möchten 
mit dieser Initiative ein Zeichen 
für Solidarität setzen und Kindern 
das Gefühl von Gemeinschaft 
und Nächstenliebe vermitteln,“ 
so Katja Bündgen.
Gerd Brosowski dankte den en-
gagierten Eltern und Kindern der 
Kita Strünzer Pänz für ihre Unter-
stützung und betont die Bedeu-
tung solcher Aktionen: „Gerade 
in der Weihnachtszeit erleben wir 
immer wieder, wie viel ein kleines 
Zeichen der Hilfe und des Teilens 

bewirken kann.“
Die Kita Strünzer Pänz plant dieses und kleinere Projekte auch im 
kommenden Jahr wieder durchzuführen, um den Gemeinschaftssinn 
der Kinder zu stärken und Bedürftige in der Region zu unterstützen.

Digitalisierung im Finanzamt schreitet voran: 
Eingangspost wird künftig gescannt
Belege nur noch auf ausdrückliche Anforderung einreichen
Im Zuge des Ausbaus der Digitalisierung wird die noch in Papier-
form eingehende Post des Finanzamt Neuwied künftig zentral ge-
scannt und den Bearbeiterinnen und Bearbeitern ausschließlich in 
elektronischer Form zur Verfügung gestellt.
Betroffen sind auch Papierbelege, wie z. B. Rechnungen und Verträ-
ge. Diese sollen nur noch auf Anforderung des Finanzamts und ggf. 
in Form von Kopien eingereicht werden.
Ist die Vorlage von Originalen erforderlich, wird das Finanzamt aus-
drücklich darauf hinweisen.
Sie sind bereits bei Mein ELSTER registriert? Dann können Sie an-
geforderte Belege schnell und sicher elektronisch über den Menü-
punkt „Formulare & Leistungen“ – „Anträge und Mitteilungen“  
(https://www.elster.de/eportal/formulare-leistungen/alleformulare/
belegnachreichung) nachreichen. ELSTER ermöglicht neben der Er-
stellung und Übermittlung von elektronischen Steuererklärungen 
auch die Übermittlung von Dateianhängen im PDF-Format unmit-
telbar an die für den Steuerfall zuständige Stelle im Finanzamt. Sie 
ersparen sich und uns lange Postlaufzeiten.
Auch ohne Registrierung bei Mein ELSTER können Sie 
eine steuerliche Frage über das ELSTER-Kontaktformular  
www.elster.de/Finanzamt, stellen oder Ihrem Finanzamt eine Nach-
richt zusenden. Einer Nachricht können bis zu fünf Anlagen - als 
Dateianhang im Format PDF - beigefügt werden.
Bei Fragen hierzu hilft das Finanzamt gerne weiter.
Die Info-Hotline Ihres Finanzamtes: 0261 – 20 179 279
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Der Ferienpark am Plauer See.

FERIENPARK LENZ

www.ferienpark-lenz.de
Plauer Seeblick | 17213 Malchow

Tel. 0152 08529030 | urlaub@ferienpark-lenz.de

• im Herzen der Mecklenburgischen Seenplatte
• rund 30 traumhafte Ferienhäuser für 2 bis 12 Personen
• alle Unterkünfte sind hochwertig gestaltet und ausgestattet

URLAUB
Herzlich willkommen im
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Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 
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Geschäftsanzeigen online aufgeben:
anzeigen.wittich.de
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Vertragsvorbehalt vereinbaren
Prüfen Sie, ob der angebotene 
Preis als Festpreis garantiert wird 
und welche Fristen dafür gelten. 
Achten Sie darauf, dass Raten-
zahlungen nach Baufortschritt 
und grundsätzlich nach erbrach-
ter Leistung fällig werden. Ver-
handeln Sie mit der finanzieren-
den Bank und der Firma, um 
Fälligkeit der Zahlungsraten mit 
der Auszahlung der Kreditmittel 
durch die Bank in Übereinstim-
mung zu bringen. So vermeiden 
Sie möglicherweise zusätzliche 
Kosten für eine Bauzwischenfi-
nanzierung. Vereinbaren Sie ei-
nen Vertragsvorbehalt Finanzie-
rung, wenn die Darlehenszusage 
der Bank bei Abschluss des Bau-
vertrages noch nicht vorliegt.
Bestehen Sie darauf, dass Bau-
beginn und Bauzeit festgelegt 

werden. Das ist allein schon aus 
vertragsrechtlichen Gründen 
wichtig, aber auch für anfallende 
Bereitstellungszinsen der Kredit-
geber von Bedeutung. Fordert 
die Baufirma eine Zahlungsbe-
stätigung oder Bankbürgschaft, 
und Sie können dies in den Ver-
handlungen nicht abwenden, 
stimmen Sie sich dazu mit Ihrer 
Bank ab. Erfragen Sie, ob und in 
welcher Höhe dafür Kosten ent-
stehen. Welche gleichwertigen 
Sicherheiten in solchen Fällen 
die Baufirma stellt, ist Sache der 
Vertragsverhandlungen.
Prüfen Sie, welche Vorausset-
zungen Sie ggf. für den Einsatz 
der Bautechnik schaffen müs-
sen und welche Kosten damit 
für Sie verbunden sind.

Anzeige

Wohnung zu vermieten: wohnen-regional

Hier finden Sie ...
eine Wohnung mit Aussicht auf Heimat.

WOHNEN IN IHRER  
REGION

suchen
und

finden

Bender & Bender Immobilien Gruppe 

(0 26 45) 9 71 61 46 
www.schoss-immo.de

VERKAUFEN, VERMIETEN, BEWERTENVERKAUFEN, VERMIETEN, BEWERTEN

ÜBER DEN AUTOR: Christian Bonk ist Padelspieler sowie freier Journalist und gehört zu den wenigen 
Journalisten in Deutschland, die regelmäßig über Padel schreiben. Auf Padel ist er als erfahrener Tennisspieler 
bereits vor acht Jahren auf einem Pressetermin in Barcelona aufmerksam geworden, wo er auch erstmalig 
selbst zum Padel-Racket greifen konnte. Inzwischen ist er regelmäßig auf dem Padel-Court zu finden und 
hervorragend vernetzt in der sich rasant entwickelten Padel-Community in Deutschland. Bonk schreibt regel-
mäßig für Magazine, Fachmedien und verschiedene Plattformen aus der Welt des Sports.

FASZINATION PADEL

Christian Bonk – Faszination Padel:  
Ausrüstung – Technik – Taktik – Regeln 
Meyer & Meyer Verlag 
1. Auflage, Oktober 2024 
ISBN: 978-3-8403-7928-4

Schnell, dynamisch, FUNtastisch

176 Seiten, in Farbe 

26,- €
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Faszination Padel ist DAS Buch für Padelspieler, -vereine, und -interessierte. 
Das Handbuch beleuchtet alle Aspekte der rasant wachsenden Sportart und 
wird u.a. vom Deutschen Padelverband sowie von Trainerlegende Hernan  
Flores empfohlen.

Der in Spanien und Südamerika weit verbreitete Racket-Sport Padel – eine 
Mischung aus Tennis und Squash – gewinnt nicht nur in Deutschland rasant 
an Beliebtheit. Der deutsche Fußballtrainer (u.a. Liverpool) Jürgen Klopp und 
zukünftige „Head of Global Soccer“ bei Red Bull entdeckte bereits vor Jahren 
seine Faszination für Padel und auch die BILD-Zeitung attestierte dem Padelsport 
bereits einen extrem hohen Fun-Faktor.

Faszination Padel vermittelt ein umfassendes Wissen über Technik, Taktik und 
Regelkunde dieses überaus dynamischen Trendsports: Thematisiert werden 
grundlegende technische und taktische Fertigkeiten und Fähigkeiten 
sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung, aber auch bei Auf-
schlägen und Spezialschlägen. Das Buch informiert darüber hinaus 
über das Verbandsgeschehen in Deutschland, die richtige Ausrüstung 
und über Padel als Wettkampfsport. Aber auch die Geschichte des 
Sports kommt in diesem Buch nicht zu kurz!

Die ganze Welt der Trendsportart Padel auf einen Klick:  
www.padeleros.de
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Mitteilungsblatt der VG Linz.
Anzeigen-Annahmeschluss
beim Verlag Freitag, 9.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung einen Werktag früher

Redaktions-Annahmeschluss 
beim Verlag/bei der Verwaltung
Donnerstag der Vorwoche, 9.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung einen Werktag früher

Privat- und Familienanzeigen nimmt entgegen:
Kuttis Dorfladen Shop & Café, Inh.: Udo Kurtenbach
Linzer Str. 72, 53562 St. Katharinen
Tel. 02645/4778, Fax 02645/3255
E-Mail: info@kuttisdorfladen.de
Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 7:00 - 12:30 Uhr, 
13:30 - 17:30 Uhr und Sa.: 7:00 - 13:00 Uhr

Ihre Ansprechpartnerin
für Geschäftsanzeigen und  
Prospektwerbung

Anja Machon
Medienberaterin
Mobil 0170 4589960
a.machon@wittich-ahrweiler.de

LINUS WITTICH Medien KG - Rheinstraße 41, 56203 Höhr-Grenzhausen

Wichtige Information für unsere

Leser und Interessenten.

  

  MÜHLHÖFER 
 
IInnddiivviidduueellllee  BBeessttaattttuunnggeenn uunndd  
BBeegglleeiittuunngg  aauuff  aalllleenn  FFrriieeddhhööffeenn.. 

 

0022222244  //  44110066 
www.bestatter-linz.de 

 
Bestattungen l Bestattungsvorsorge 

Sascha Mühlhöfer 
Bestattermeister 
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Heinz Schmitz

"Wenn die Zeit endet, beginnt die Ewigkeit."

Unser Bruder

* 10. Juli 1955

aus Erpel, Hündelsgasse
ist am 07.01.2025 

nach kurzer schwerer Krankheit 
von uns gegangen.

Wir sind dankbar für die Zeit mit Heinz.
Nun ist er zusammen mit unseren Eltern 
Christel und Walter vereint in Ewigkeit.

Geschwister Edith und Jürgen
sowie alle Anverwandte und Freunde

Erpel und Kretzhaus, im Januar 2025
Kondolenzadresse: Trauerhaus H. Schmitz 
c/o Besta�ungshaus Kolling, Hauptstr. 9a, 53560 Ve�elschoß 

Wir gedenken Heinz am Freitag, dem 24. Januar 2025, um 14.00 Uhr 
in der Friedhofskapelle in Ve�elschoß. Im Anschluss erfolgt die 
Beisetzung der Urne in die Stele.
Auf konven�onelle Trauerkleidung kann verzichtet werden.

Was bleibt, ist deine Liebe,

deine Jahre voller Leben

und das Leuchten

in den Augen aller,

die von dir erzählen.

Karl-Heinz Haffner
Regierungsdirektor a.D.

* 09.10.1941    † 08.01.2025

In Liebe und Dankbarkeit

nehmen wir Abschied

von meinem lieben 

Mann, Bruder, Papa,

Opa & Schwiegervater

Heidi 

Anne & Bernd

Petra & Albert

Stefan & Myléne mit Ella Rehema

Milan & Luisa

Tamino & Lisa

Sabrina & Alexander

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Kalenborn, im Januar 2025

Es wird aussehen, als wäre ich tot,
und das wird nicht wahr sein ...

Und wenn du dich getröstet hast,
wirst du froh sein, mich gekannt zu haben.

Du wirst Lust haben, mit mir zu lachen.
Und du wirst manchmal dein Fenster öffnen,

gerade so zum Vergnügen...
Und deine Freunde werden sehr erstaunt sein,
wenn sie sehen, dass du den Himmel anblickst

und lachst.
Antoine de Saint-Exupéry
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Was ist digitale Kompetenz?
„Digitale Kompetenzen“ sind un-
verzichtbar und sollten in einer 
Bewerbung unbedingt erwähnt 
werden. Denn viele Recruiter su-
chen gezielt nach dem Stichwort 
Digitale Kompetenzen, vor allem 
bei älteren Kandidaten, denen 
die digitalen Kompetenzen eben 
nicht in die Wiege gelegt wur-
den. Aber was bedeutet digitale 
Kompetenz eigentlich? Das Wort 
beschreibt ein grundlegendes 
Verständnis für die Abläufe und 
Techniken in der modernen, digi-
talisierten Welt. Seien es die 
Nutzung einer Suchmaschine im 

Internet, der Abruf von Online-
Tutorials, das simple Verfassen 
einer E-Mail oder – ganz neu – 
der Einsatz von Künstlicher In-
telligenz im Arbeitsalltag…all 
diese und viele weitere Fähigkei-
ten rund um die digitalen Medien 
werden gemeinsam als digitale 
Kompetenz bezeichnet.
Digitale Kompetenz bedeutet in 
der Lage zu sein, sich die not-
wendigen Fähigkeiten eigenstän-
dig beizubringen und diese im 
Beruf einzusetzen, um eben nicht 
von der Entwicklung abgehängt 
zu werden.

Anzeige

Anschreiben: 
Früher Standard, heute Langweiler
Früher war das Anschreiben oft 
der wichtigste Teil der Bewer-
bung. Dort konnte man erklären, 
warum man sich für die Stelle in-
teressiert und welche Fähigkei-
ten man mitbringt. Zudem konnte 
man zeigen, warum man gut zum 
Unternehmen passt. Aber für vie-
le Arbeitgeber sind diese Texte 
inzwischen langweilig Warum? 
Die wichtigen Qualifikationen 

sieht man besser im Lebenslauf. 
Dazu kommt, dass die Zeit der 
Recruiter knapp ist – Und Bewer-
bungen ohne Anschreiben spa-
ren Zeit. Die Vorteile des Bewer-
bens nur mit Lebenslauf liegen 
auf der Hand: Schnellere Bear-
beitung durch das Unternehmen 
Weniger Stress für Bewerbende 
Fokus auf die relevanten Qualifi-
kationen.

Anzeige

So klappt es mit dem Onboarding
„Onboarding“ beginnt bereits vor 
dem ersten Arbeitstag, sprich so-
bald der Arbeitsvertrag unter-
zeichnet ist. Die Bewerber sollten 
vorab kontaktiert und begrüßt 
werden, bestenfalls erhalten sie 
schon alle wichtigen Unterlagen 
oder ein Willkommenspaket, um 
Wertschätzung auszudrücken. 
Bestenfalls wird der Arbeitsplatz 

des neuen Mitarbeiters vor dem 
ersten Tag eingerichtet, sodass 
die Technik startklar ist.
Ist der erste Arbeitstag schließ-
lich gekommen, ist eine persön-
liche Begrüßung angebracht. 
Sie ist ein Zeichen von Respekt 
und kann auch auf der Seite des 
neuen Mitarbeiters Unsicherhei-
ten abbauen.

Anzeige

Hier finden Sie ...
einen Job mit Aussicht auf Heimat.

Mit AUSSICHT 
auf HEIMAT: 
Ihr nächster JOB.

JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Menschen in Notlagen zu helfen, ist der Kern unserer Aufgabe. Eine Aufga-
be, die Verantwortung mit sich bringt und Gestaltungsfreiräume lässt. Und 
somit der eigenen Arbeit eine Bedeutung gibt.

Die DRK Kamillus-Klinik verfügt über eine neurologische Abteilung mit Stro-
ke Unit (insgesamt 108 Betten), eine internistische Abteilung (30 Betten), eine 
Geriatrie (15 Betten) sowie eine interdisziplinäre Intensivstation mit sechs 
Betten. Die Klinik liegt im westlichen Westerwald in reizvoller sanfter Mittel-
gebirgslandschaft mit Blick auf das Siebengebirge im Ortskern von Asbach.

Zur Verstärkung unseres Teams in der  
DRK Kamillus Klinik in 53567 Asbach  

suchen wir für unseren Küchenbereich ab sofort eine/n

Koch/Köchin / Hauswirtschafter/in (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit

Ihr Profil:
•  Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Koch/Hauswirt-

schafter/in (m/w/d) oder eine gleichwertige Ausbildung
•  Sie haben ersatzweise mehrjährige Berufserfahrung 

als Koch/Hauswirtschafter/in (m/w/d)
•  Ausgeprägte Teamfähigkeit, zeitliche Flexibilität, 

Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit
•  Strukturierte Arbeitsweise
•  Bereitschaft zu Wochenenddiensten

Ihre Aufgaben:
•   Kreation neuer Gerichte
•   Einhaltung der aktuellen Hygiene- und Desinfektionsrichtlinien
•   Vorbereitung, Zubereitung und 

Verteilung der Speisen (Bandsystem)
•   Sach- und fachgerechte Lagerung von Lebensmitteln

Wir bieten:
•   Eine gründliche Einarbeitung
•   Einen interessanten Arbeitsplatz in einem motivierten Team
•   Möglichkeit zu internen und externen Fortbildungen
•   Betriebssport/Zuschuss zur Gesundheitsförderung
•   Vergütung nach dem für die DRK Trägergesellschaft 

Süd-West mbH gültigen DRK-Reformtarifvertrag 
mit betrieblicher Altersversorgung

•   Mitarbeitervorteilsprogramm und 
Corporate Benefits, Job Rad (Leasing)

•   Familienfreundliche geregelte Arbeitszeiten, 
Dienstende 15:00 Uhr auch Feiertags und Wochenende

Bei Rückfragen steht Ihnen der Küchenleiter Herr Molly sowie die 
Diätassistentin Frau Tochenhagen, per E-Mail: Stefan.Molly@ka-
millus-klinik.de, Tanja.Tochenhagen@kamillus-klinik.de oder 
telefonisch gerne zur Verfügung. Tel.: (02683 / 59 657).

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns Ihre vollständige und aussagekräftige  
Bewerbung unter Angabe der Referenznummer 1AS11 an unten 
stehende Anschrift.

Zentrale Personalabteilung
Alte Frankfurter Straße 12
57627 Hachenburg
www.drk-kamillus-klinik.de

Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Ver-
waltungs- und Kostengründen die Bewer-
bungsunterlagen leider nicht zurücksenden 
können. Daher empfehlen wir Ihnen die Zusen-
dung über das Bewerbungsformular.
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Zwei starke Unternehmen, die gemeinsam für fachliche Kompetenz, Erfahrung und  
Verlässlichkeit stehen. Mit mehr als 100 Mitarbeitern sorgen wir für höchste Qualität  
in einem umfangreichen Leistungsspektrum mit kundenspezifischen Lösungen.

Aufgrund des weiteren Wachstums und zur Unterstützung unseres Teams  
suchen wir motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den folgenden Berufen:

– Vorarbeiter / Schichtleiter Fertigung (m/w/d)

– QS-Mitarbeiter (m/w/d)

– Mitarbeiter Arbeitsvorbereitung (m/w/d)

– CNC-Maschinenbediener (m/w/d)

– Ausbildungplätze 2025: 
 Industrieelektriker / Maschinen- und Anlagenführer / Fachkraft für Metalltechnik (m/w/d)

 

Sie suchen einen Arbeitsplatz, der Sie beruflich und persönlich begeistert? Dann sind Sie bei uns genau 
richtig! Als familiengeführtes Unternehmen verbinden wir das Beste aus zwei Welten: internationale  
Perspektiven und mittelständische Strukturen. Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein  
vertrauensvolles Miteinander prägen unsere Arbeitsweise.

Wir investieren kontinuierlich in aktuellste Maschinentechnik und die permanente Weiterentwicklung  
unserer Produkte. Effizient und zuverlässig in der Leistung, formvollendet im Design.

Es erwartet Sie eine unbefristete Festanstellung in Vollzeit mit überwiegendem Einschichtbetrieb ohne 
Nachtschicht, in der Teamgeist und Kollegialität groß geschrieben werden und ein Miteinander gelebt wird.

Möchten Sie mit uns wachsen und die Zukunft mitgestalten? Dann bewerben Sie sich  
einfach mit Ihrem Lebenslauf und verstärken Sie unser Team mit Ihrer fachlichen und  
persönlichen Kompetenz! Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites:

HENNECKE Feinblechtechnik GmbH 
Industriepark Nord 44 
D-53567 Buchholz-Mendt
Tel. 0 26 83 / 946 25-124
Frau Näcker 
personalabteilung@hennecke-fbt.de
www.hennecke-fbt.de

Teddington Luftschleieranlagen GmbH 
Industriepark Nord 42 
D-53567 Buchholz-Mendt
Tel. 0 26 83 / 96 94-52
Frau Näcker 
E-Mail: personalabteilung@teddington.de
www.teddington.de
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Termin und Beratung nur nach 
telefonischer Vereinbarung unter 
01 60/98 90 69 30  

Inh.: Jutta Wittich
Koblenz-Olper-Straße 30
56170 Bendorf/Sayn

www.rinis-brautmoden.com

Über 1000 traumhafte hochwertige 
Kleider bekannter Markenhersteller. 
Von Größe 36 – 52.

 Jedes neue 
Brautkleid

€ 598,-

 

Unsere ++ Pluspunkte ++Unsere ++ Pluspunkte ++
Unser gemütliches, familiengeführtes Hotel in absolut ruhiger Lage, zwischen 
2 kleinen Seen in Waldnähe gelegen, bietet Ihnen täglich neben einem großen 
kalt-warmen Frühstücksbüfett abwechslungsreiche Speisen-Menüwahl aus 
3 Gerichten sowie ein Salatbüfett mit frischen, knackigen Salaten aus der 
Region. Wir freuen uns auf Sie!Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage
www.hotel-breitenbacher-hof.de oder

fordern Sie unseren ausführlichen Hausprospekt an.

Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18

72178 Waldachtal-
Lützenhardt

Nördlicher Schwarzwald
Tel. 0 74 43 / 96 62 - 0
Fax 0 74 43 / 96 62 60

Wintergefühle
im Schwarzwald

Zum Saisonstart 10% Rabatt 
auf die „Schwarzwaldwoche 

und Schwarzwaldtage

Die kleine Auszeit
Immer Donnerstag oder Freitag bis Sonntag
2 oder 3 Übernachtungen mit Halbpension
1 x festliches 6-Gang-Menü, 1 x Obstteller
1 x Kaffee und Kuchen, 1 x Flasche Wein

2 Nächte p. P.  ab € 235,-ab € 235,-
Schwarzwaldtage
Buchbar von Sonntag bis Donnerstag oder Freitag
4 oder 5 Nächte 
mit 2 oder 3 x Menüwahl aus 3 Gerichten
Montag und Dienstag nur Frühstück

4 Nächte p. P.  ab € 318,-ab € 318,-

Junge Designerin sucht Pelze,
Handtaschen, Porzellan, Kristall-
gläser, Bilder, Möbel. Frau Franz.
Tel.: 0163/8868565

Frau Wesel sucht Bekleidung,
Pelze, Handtaschen, Porzellan,
Kristallgläser, Bilder, Möbel, Uhren.
Tel.: 0163/3967068

0 26 52/42 06
seit 150 Jahren

Nachhaltigkeit
durch NEUBEZUG UND AUFARBEITUNG

- Garnituren (auch Antik) - TV-Sessel

- Eckbänke & Stühle - Alle Holzarbeiten

- Reparaturen - und vieles mehr.

...kompetent, zuverlässig, individuell

Stoffe & Leder …

„DIE KLEINEN“
IN IHRER REGION

Gartenarbeit aller Art + Pflaster

Hausmeisiter Service. Tel.: 0176/

22251450

SonStigeS

Josef der Sammler kauft alle Art
von Antiquitäten, Pelze, Uhren,
Nähmaschinen, Schreibmaschinen,
Abendgarderobe, Besteck, Zinn,
Porzellan, Bilder, Münzen, Militaria,
Mode, Silber, Goldschmuck, zahle
bar. Tel.: 06181/4355395

Info! Kaufe Pelze aller Art.
Garderobe, Leder, alles v. Ferrari,
Jagdtzubeh., Silberbest., Meißner
Porzellan usw., Bronzefig., Näh- u.
Schreibmaschinen, Zinn, Münzen,
Zahngold, Modeschmuck, Gold-
schmuck, Armband- u. Taschenuh-
ren, Militaria, Ferngl., Fotoappa-
rate, Blechspielz., Eisenbahn, Vor-
werk Staubs., Geigen, Akkordeon
usw., Montblanc Kugelsch. Zahle
bar und fair. Tel.: 06145/3461386

Ankauf von Gebrauchtwagen,
PKW, LKW! Zustand egal, kaufe
wie gesehen! Zahle bar. Tel.:
0261/2081855 o. 0173/3049605

!Höchstpreise! Kaufe PKW, LKW,
Wohnmobile, Traktoren u. Bagger,
zahle bar, jeder Zustand, Auto-Ex-
port Schröder. Tel.: 0178/6269000

KFZ-MarKt

Haushaltsauflösungen, Räumen
von Häusern, Wohnungen, Kellern,
Garagen & Bauabfallentsorgung,
Entrümpelungen, verwertbare
Haushaltswaren, Spielwaren und
Hausrat, kostenfreie Abholung.
Tel.: 0151/41230503.

VERmiEtung

einfach, schnell und unkompliziert!
Unsere Kleinsten buchen –

Online: anzeigen.wittich.de
per E-Mail: privatanzeigen@wittich-hoehr.de
oder telefonisch: 02624 911-0

www.wittich.de

DER DIREKTE
WEG ZU IHRER 
KLEINANZEIGE: 
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Neue Grenzwerte seit 1. Januar

Zum Jahresbeginn sind in 
Deutschland neue, strengere 
Grenzwerte für Kaminöfen in 
Kraft getreten. Diese müssen 
des Bestimmungen der Bun-
des-Immissionsschutzgesetz 
(1. BImSchV), Stufe 2 entspre-
chen. Seit 1. Januar dürfen Ka-
minöfen und Holzöfen nicht 
mehr als 0,15 Gramm Staub 
sowie 4 Gramm Kohlenstoff-
monoxid je Kubikmeter Abgas-
luft ausstoßen. Werden diese 
Grenzwerte nicht eingehalten, 
muss der Ofen nachgerüstet 
werden. Wer sein Gerät nicht 
umrüstet hat oder abschaltet, 
riskiert hohe Bußgelder. Ka-
minöfen, die die nun geltenden 
Werte nicht einhalten, müssen 
nachgerüstet oder stillgelegt 
werden. Betroffen sind dabei 
vor allem ältere Modelle, ohne 
moderne Filtertechnologien.

Neuere Öfen, die mit moder-
nen Filtern ausgestattet sind, 
könnten weiterhin betrieben 
werden. Für andere Geräte 
besteht die Möglichkeit, durch 
Nachrüstungen die neuen 
Grenzwerte einzuhalten. Be-
stimmte Feuerstätten, die bei-
spielsweise in denkmalge-
schützten Gebäuden stehen, 
können von den neuen Be-
stimmungen ausgenommen 
werden. Aber auch hier ist eine 
genaue Prüfung notwendig.
Wer einen Kaminofen besitzt, 
sollte sich umgehend informie-
ren, ob sein Gerät von den 
neuen Grenzwerten betroffen 
ist. Im Zweifel ist es ratsam, 
einen Fachmann zu Rate zu 
ziehen, um die notwendigen 
Umrüstungen vorzunehmen 
oder Alternativen zu prüfen.
 spp-o/kachelofenwelt.de

 Foto: GVOB/www.kachelofenwelt.de/Gutbrod/spp-o

Ein Haus wird nur einmal gebaut, 

ein Zuhause
aber täglich neu. unbekannt

Wie Menschen 
denken und leben

so bauen und 
wohnen sie.

Johann 
Gottfried 
von Herder
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Jetzt 
wechseln  
und  
sparen!

Fair. Zuverlässig. Regional. 

ERDGAS

HEIZÖL

STROM

Ihr Bellersheim-  
Energie-Team

0 26 81  
802 200

     Mehr Energie  

 vor Ort.

DIE ENERGIE DER SONNE 
IN IHREM ZUHAUSE

56588 Waldbreitbach 
M 0170 8095361
grueber-energie.de

Montageservice AK

Fenster | Türen | Tore | Rolladen

Hohe Qualität zum niedrigen Preis

Beratung – Verkauf – Montage

Mobil: 0152 317 50 000
E-Mail: kundenservice@fensterversand-24.de

www.fensterversand-24.de

fensterversand-24.de

Bauen und Wohnen
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Geschäftsanzeigen online aufgeben
anzeigen.wittich.de

Tankstelle Loga 53557 Bad Hönningen | Hauptstraße 37  

Jeden Dienstag unsere beste Hochglanzwäsche

     anstatt 13,90 €      für nur 9,90 €

NEU – WASCHTAG !

Öffnungszeiten: Mo - Fr: 6 - 20 Uhr · Sa: 7 - 19 Uhr · So 8 - 18 Uhr

M. SCHULTE SÖHNE
GmbH & Co. KG                                 GEGRÜNDET 1787

Von November bis Februar
bieten wir Ihnen im Rahmen  

einer Inspektion einen 

Hol- und Bringservice 
Ihres Fahrrades  

und Rasenmähers an.
Zum Pauschalpreis von € 20,-

Vereinbaren Sie einfach einen Termin unter:
Telefon 0 26 44/96 02–0  

m.schulte.soehne@t-online.de
M. Schulte Söhne GmbH & Co. KG

Asbacher Straße 42–46 · 53545 Linz/Rhein
www.mschultesoehne.de 

RAUMAUSSTATTER UDO HESSELER

Michaelstr. 54 | 53560 Vettelschoß | Tel. 02645 / 2385 | Mobil 0163 / 4897729

Qualität aus Meisterhand
Wir kümmern uns um
Ihr Fenster
Plisees | Lamellen | Jalousien
Rollos | Insektenschutz | Gardinen 

Qualität aus Meisterhand - Unverbindliche Beratung vor Ort, rufen Sie an!

Geschäftszeiten:
Mo. – Fr. 9.00 – 17.00 Uhr 

Sa. 9.00 – 15.00 Uhr

DIENSTAG
Januar

21
2025

MONTAG
Januar

20
2025

149,90*

MITTWOCH
Januar

22
2025

AKTION NUR 
3 TAGE GÜLTIG

ab Montag, 20.01.2025

Haushalts- 
auflösung + 
Entrümpelung


